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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die 2013 im Fernsehen SRF ausgestrahlte Themenreihe zur Geschichte der Schweiz
hatte nicht nur für einige Kontroversen gesorgt, sondern auch eine Beschwerde nach
sich gezogen, die mt einem Entscheid vom 20. Juni 2014 von der Unabhängigen
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) abgewiesen wurde. Die Kritik, es
seien lediglich männliche Persönlichkeiten dokumentiert, ein veraltetes Geschichtsbild
vermittelt und Gewalt verherrlicht worden, wurde von der UBI mit dem Hinweis
zurückgewiesen, dass es sachliche Gründe für die untergeordnete Position der Frauen
in der Schweizer Geschichte gebe und dass die Gewalt keinem Selbstzweck gedient
habe. Für die Frage nach der Art der Geschichtsvermittlung sah sich die UBI mit Blick
auf die Programmautonomie von SRF nicht zuständig. Die 2014 ausgestrahlte
siebenteilige Histotainment-Serie „Anno 1914“ konnte nicht mehr an den Erfolg von
2013 anknüpfen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.08.2014
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Vor der Schlussabstimmung über die bereinigte Bürgerrechtsvorlage kam es im
Nationalrat allerdings noch zu einem frauenpolitischen Zwischenspiel. Bär (gp, BE)
plädierte für Rückweisung des Textes zur redaktionellen Überarbeitung. Sie begründete
ihren Antrag damit, dass mit der durchgängigen Verwendung der männlichen Formen
(mit dem einleitenden Verweis, dass damit auch die Frauen mitgemeint seien) nicht nur
die Frauen diskriminiert würden, sondern auch neue rechtliche Institutionen wie zum
Beispiel die Ehe zwischen Männern geschaffen werden, was wohl kaum in der Absicht
der Parlamentsmehrheit liegen dürfte. Nachdem der Präsident der
Redaktionskommission erklärte hatte, dass sich eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe
mit dem Problem der geschlechtsneutralen Formulierungen befasse, lehnte der Rat den
Rückweisungsantrag Bär mit 56 zu 70 Stimmen ab. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.1990
HANS HIRTER

Das revidierte Bürgerrechtsgesetz wird auf Anfang 1992 in Kraft treten. Neben der
Zulassung des Doppelbürgerrechts – diese Bestimmung wird bereits seit Ablaufen der
Referendumsfrist im Juli 1990 angewandt – bringt es als wichtigste Neuerung die
Abschaffung der bisher weltweit einzigartigen Regelung, dass Ausländerinnen durch
Heirat mit einem Schweizer das Bürgerrecht automatisch erworben haben. Für
ausländische Ehepartner beiderlei Geschlechts gilt künftig ein erleichtertes
Einbürgerungsverfahren. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.07.1990
HANS HIRTER

Privatrecht

Um Menschen mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung
die Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister zu
erleichtern, gab der Bundesrat im Mai 2018 eine Änderung des Zivilgesetzbuches in die
Vernehmlassung. Bis anhin musste die rechtliche Anerkennung der
Geschlechtsänderung von einem Gericht festgestellt werden, was die Betroffenen
aufgrund der uneinheitlichen Rechtspraxis sowie der langen und teuren Verfahren vor
grosse Hürden stellte. Neu soll die Änderung von Geschlecht und Vornamen mittels
einfacher Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt vorgenommen werden können.
Familienrechtliche Verhältnisse (Ehe oder eingetragene Partnerschaft sowie
Elternschaft) sollen davon unberührt bleiben. Missbräuchliche Änderungen sollen
abgelehnt werden können und unter Strafe gestellt werden. Im Zweifelsfall soll das
Zivilstandsamt weitere Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen können. Nicht
angetastet wird jedoch die binäre Geschlechterordnung; die Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie ist nicht vorgesehen.
Aus der Transgender-Gemeinschaft erntete der Bundesrat viel Lob für sein Vorhaben,
er gehe damit endlich einen Schritt in die richtige Richtung. Demgegenüber kündigte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.2018
KARIN FRICK
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die SVP bereits ihren Widerstand an, weil sie das traditionelle Familienmodell in Gefahr
sah und aufgrund der wegfallenden ärztlichen Gutachten zunehmenden Missbrauch
befürchtete, etwa von Männern, die dem Militärdienst entgehen oder früher
pensioniert werden wollten. Das Transgender Network Switzerland bezeichnete diese
Missbrauchsdebatte in der Presse indes als verfehlt; es sei unrealistisch, dass jemand
allein dafür mit einem falschen Geschlechtseintrag leben und sich sogar strafbar
machen wolle. 4

Mit der Überweisung eines Postulats Ruiz (sp, VD) verlangte der Nationalrat vom
Bundesrat einen Bericht, der die Folgen der Einführung einer dritten
Geschlechtsidentität für die schweizerische Rechtsordnung und für das elektronische
Personenstandsregister «Infostar» aufzeigt. Darüber hinaus soll der Bericht auch die
Konsequenzen prüfen, die ein vollständiger Verzicht auf die Geschlechtsangabe im
Personenstandsregister sowie ein vorübergehender Aufschub des Eintrags bei
Neugeborenen, deren Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, nach sich
ziehen würden. Neben der Eruierung der notwendigen Änderungen an Rechtstexten
und Registern sollen auch die zu erwartenden Kosten und der benötigte Zeitaufwand
für die Umstellung beziffert werden. Der Vorstoss war wie das ähnliche Postulat Arslan
(basta, BS; 17.4121) von SVP-Nationalrat Yves Nidegger erfolglos bekämpft worden. Mit
105 zu 79 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm die grosse Kammer den Vorstoss im Herbst
2018 an und folgte damit auch dem Antrag des Bundesrats. «Es lohnt sich, diese Fragen
anzuschauen», hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga ihre Ausführungen im Rat
geschlossen. 5

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
KARIN FRICK

Der Vorschlag des Bundesrates zur Änderung des Zivilgesetzbuches für eine einfachere
Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister erzeugte in
der Vernehmlassung eine sehr positive Resonanz. Von 102 eingegangenen
Stellungnahmen lehnten fünf (EDU, SVP, Christianity for Today, die Konferenz für
Bioethik der Schweizer Bischofskonferenz sowie die Stiftung Zukunft CH) das Vorhaben
ab, weil kein Handlungsbedarf bestehe. Die überwältigende Mehrheit der
Teilnehmenden hielt die Vereinfachung der Geschlechtsänderung im
Personenstandsregister indes für notwendig. Eine grosse Mehrheit der Kantone regte
an, dass das Verfahren zur Geschlechts- und Vornamensänderung nicht wie vom
Bundesrat vorgeschlagen den Zivilstandsbeamtinnen und -beamten, sondern den
kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen übertragen werden soll, um bessere
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Grünen, die Jungen Grünen, die SP, die
Unabhängigkeitspartei Schweiz und die Alternative Liste Zürich sowie zahlreiche
Organisationen für Geschlechts- und Genderanliegen wünschten sich noch
weitergehende Erleichterungen, um dem Grundsatz der Selbstbestimmung noch besser
Rechnung zu tragen. So schlugen sie etwa vor, auf die vorgesehene Möglichkeit der
Zivilstandsbeamtin oder des Zivilstandsbeamten, bei Zweifeln an den Beweggründen
zusätzliche Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen zu können, zu verzichten,
weil die Betroffenen dadurch der Willkür der Beamtinnen und Beamten ausgesetzt
würden. Viele Stellungnehmende forderten den Bundesrat darüber hinaus ausdrücklich
auf, die Situation der Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zugeordnet werden können, zu überprüfen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2019
KARIN FRICK

Weil die Änderung des Zivilgesetzbuches zur Vereinfachung der Geschlechtsänderung
im Personenstandsregister in der Vernehmlassung auf breite Zustimmung gestossen
war, enthielt die entsprechende Botschaft, die der Bundesrat im Dezember 2019
verabschiedete, keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorentwurf. Menschen
mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung sollen die
Änderung ihres Geschlechts und ihres Vornamens neu ohne vorgängige medizinische
Eingriffe oder andere Vorbedingungen dem Zivilstandsamt bekanntgeben können.
Hierbei hielt der Bundesrat an der Zuständigkeit der Zivilstandsbeamtinnen und
-beamten fest, obwohl diese in der Vernehmlassung von einigen Kantonen kritisiert
worden war. Ebenfalls nicht in den Entwurf aufgenommen wurde die in der
Vernehmlassung von einigen Akteuren geforderte Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie; damit beschäftige sich der Bundesrat aber im Rahmen des
Berichts in Erfüllung zweier Postulate (17.4121 und 17.4185), erläuterte er in der
Botschaft. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2019
KARIN FRICK
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Öffentliche Ordnung

Die grössten politischen Demonstrationen führten im Berichtsjahr die Landwirte
durch: am 9. Januar protestierten an drei Orten insgesamt 31'000 Bauern (15'000 in
Bern, 10'000 in Weinfelden/TG und 6'000 in Luzern) gegen die GATT-Verhandlungen.
Gut besucht waren auch die am 10. Dezember vor allem von Frauen durchgeführten
Protestaktionen gegen die sexuelle Gewalt im Krieg in Bosnien. Die kriegerischen
Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien waren denn auch das häufigste
Thema bei den insgesamt 40 (1991: 30) von uns verzeichneten Kundgebungen mit 1'000
und mehr Beteiligten: zehn Grosskundgebungen fanden zu diesem Anlass statt (inkl.
eine Demonstration von Griechen gegen die Anerkennung der neuen Republik
Mazedonien und eine von Serben gegen die Berichterstattung in den
deutschsprachigen Medien). Am zweithäufigsten waren Grossdemonstrationen gegen
die Fremdenfeindlichkeit bzw. gegen eine Verschlechterungen der Arbeitsverhältnisse
(je sieben). Letztere fanden vorwiegend in der französischsprachigen Schweiz statt,
während sich die Kundgebungen gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen den Krieg in
Bosnien auf die Deutschschweiz konzentrierten. Mehr als die Hälfte der
Grossdemonstrationen wurden in den Städten Zürich und Bern durchgeführt (elf resp.
zehn), wovon in Zürich deren sechs von in der Schweiz ansässigen Ausländern
organisiert wurden. Bei diesen Grossanlässen kam es lediglich an der
Bauerndemonstration in Bern zu Aùsschreitungen und Auseinandersetzungen mit der
Polizei. Viel häufiger waren derartige Vorkommnissen jedoch bei den kleineren
Demonstrationen im Zusammenhang mit der Räumung von besetzten Häusern (v.a. in
Zürich und Genf) und mit Blockierungen des motorisierten Privatverkehrs (v.a. in
Zürich).

In der folgenden Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1.
Mai, welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, und die
traditionellen – allerdings nur noch schwach besuchten – Ostermärsche der Pazifisten
im schweizerisch/deutschen Grenzgebiet nicht erfasst. Demonstrationen mit 1000 und
mehr Teilnehmenden, unterteilt nach Ort, Datum (Zeitung), Anzahl Teilnehmende und
Thema:

Basel: 23.10. (5'000 / Gewerkschafter), 11.12. (2'000 / Frauen gegen Krieg in Bosnien);
Bern: 10.1. (15'000 / Bauern gegen Gatt), 24.2. (1'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit),
23.3. (6'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 30.3. (1'500 / für liberale Drogenpolitik),
6.7. (6'000 / ausländische Bauarbeiter; Pensionskassen im EWR), 21.9. (2'000 / AKW
Mühleberg), 27.9. (3'000 / Krieg in Bosnien), 27.11. (1'000 / Krieg in Bosnien), 11.12.
(5'000 / Frauen gegen Krieg in Bosnien), 21.12. (6'000 / Jugend für europäische
Integration);
Erstfeld/UR: 30.11. (2'000 / Eisenbahner);
Genf: 3.2. (2'000 / Kosovo-Albaner); 20.2. (3'000 / Staatsangestellte), 12.3. (5'000 /
Staatsangestellte), 23.10. (1'500 / Mittelschüler), 6.11. (2'000 / Bauunternehmer), 9.12.
(8'000 / Gewerkschafter), 18.12. (1'000 / Staatsangestellte);
La Chaux-de-Fonds: 27.4. (1'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 19.12. (1'500 / für
europäische Integration);
Lausanne: 18.1. (3'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 9.10. (1'000 / Staatsangestellte);
Luzern: 10.1. (6'000 / Bauern gegen Gatt), LNN, 11.12. (1'500 / Frauen gegen Krieg in
Bosnien);
Schaffhausen: 28.12. (3'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit);
St. Gallen: 23.3. (1'200 / gegen Fremdenfeindlichkeit);
Weinfelden/TG: 10.1. (10'000 / Bauern gegen Gatt);
Zürich: 23.3. (1'500 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 10.2. (2'000 / Serben gegen
Medien), 2.3. (1'500 / Schliessung Kanzlei-Zentrum), 23.3. (1'000 / Schliessung Kanzlei-
Zentrum), 30.3. (2'000 / Kurden gegen Türkei), 11.5. (1'000 / Griechen gegen
Mazedonien), 25.5. (2'000 / Kroaten und Bosnier), 12.10. (1'000 / Kurden gegen Türkei),
23.10 (3'000 / Gewerkschafter), 26.10. (1'000 / Kurden gegen Türkei), 11.12. (5'000 /
Frauen gegen Krieg in Bosnien).

Nachtrag zu 1991: Zürich: NZZ, 3.1.92 (3'000 / Schliessung Kanzlei-Zentrum). 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.12.1992
HANS HIRTER
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Kriminalität

Das Urteil, welches Transparency International über die Schweiz fällt, ist positiv. Die
Schweiz gehöre zu den weltweit am wenigsten korrupten Ländern.
Verbesserungspotential sieht die Organisation jedoch bei der Transparenz bezüglich
der Finanzierung von politischen Parteien und von Wahl- und Abstimmungskampagnen
sowie der Wahl von Richtern und Staatsanwälten durch politische Behörden. Zudem
sollten Whistleblower durch einen besseren Kündigungsschutz und einen nationalen
Ombudsmann besser geschützt werden. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.02.2012
NADJA ACKERMANN

Eine knappe Mehrheit von 97 zu 94 Nationalratsmitgliedern unterstützte in der
Herbstsession 2019 das Anliegen einer Motion Quadranti (bdp, ZH), dass der Bund
«hate crimes» aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, des
Geschlechtsausdrucks oder von Geschlechtsmerkmalen statistisch erfassen sollte.
Solche Daten böten die Grundlage zur Problemlösung und könnten Ansatzpunkte für die
Prävention aufzeigen, argumentierte Quadranti. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der
Motion beantragt. Er befürchtete eine ungenügende Datenqualität, denn die Angabe
des Tatmotivs erfolge in der polizeilichen Kriminalstatistik nur auf freiwilliger Basis. Mit
der Einführung eines Straftatbestands für Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung würde die Erfassung in der polizeilichen Kriminalstatistik – wie für alle
Straftatbestände des StGB – ohnehin obligatorisch werden. Im Falle der Ablehnung
anlässlich des bevorstehenden Referendums könnte sich der Bundesrat hingegen eher
Umfragen bei den betroffenen Gruppen vorstellen, erklärte Innenminister Alain Berset,
von denen er sich aussagekräftigere Resultate verspreche als von der Erfassung durch
die Polizei. Die grosse Kammer folgte indes mehrheitlich dem Aufruf Quadrantis, einen
Schritt zu tun, um die «Problemdimension sichtbar» zu machen. 10

MOTION
DATUM: 26.09.2019
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Jahresrückblick 2019: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand aus mindestens vier Gründen 2019 im Fokus der politischen
Debatte. Zuerst gab die Departementsverteilung  im Nachgang der
Bundesratsersatzwahlen vom Dezember 2018, bei denen Doris Leuthard (cvp) und
Johann Schneider-Ammann (fdp) durch Viola Amherd (cvp) und Karin Keller-Sutter (fdp)
ersetzt worden waren, zu reden (vgl. auch den entsprechenden Peak bei der
Medienberichterstattung). Nicht nur, dass mit Viola Amherd zum ersten Mal in der
Geschichte der Schweiz eine Frau das VBS übernahm, sondern auch der Wechsel von
Guy Parmelin ins WBF und von Simonetta Sommaruga ins UVEK wurden in den Medien
diskutiert. Kommentiert wurde dabei insbesondere, dass die Verteilung offenbar erst
nach einem Mehrheitsbeschluss innerhalb des Gremiums zustande gekommen war, was
als schlechter Start und Herausforderung für die künftige Konkordanz interpretiert
wurde. Mit der Wahl von zwei Frauen in die Landesregierung wurde der Debatte um die
verfassungsmässige Festschreibung einer Frauenquote im Bundesrat der Wind aus den
Segeln genommen. Ein entsprechender Vorstoss, der vom Ständerat noch angenommen
worden war, wurde vom Nationalrat versenkt. Auch die Idee einer Karenzfrist, also das
Verbot für ehemalige Magistratspersonen, Mandate von Unternehmen anzunehmen, die
in Beziehung zu ihrem Regierungsamt stehen, wurde – wie schon 2015 – abgelehnt. Die
Gesamterneuerungswahlen für den Bundesrat Ende Jahr lösten eine breite und medial
stark begleitete Debatte um Zauberformel, Konkordanz, Systemstabilität und die
Ansprüche der bei den Wahlen 2019 sehr erfolgreichen Grünen Partei auf einen
Bundesratssitz aus. Die Mehrheit des Parlaments entschied sich, Regula Rytz, die
Sprengkandidatin der Grünen, nicht anstelle von Ignazio Cassis in die Exekutive zu
wählen.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament war im Berichtjahr
Gegenstand parlamentarischer Arbeit. Beraten wurde dabei insbesondere die Idee
eines Verordnungsvetos. Die auf eine parlamentarische Initiative Aeschi (svp, ZG; Pa.Iv.
14.422) zurückgehende, 2014 eingereichte Idee sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder
eines Rates gegen die Veröffentlichung einer bundesrätlichen Verordnung ein Veto
einlegen kann, wenn die Stossrichtung der Verordnung nicht dem Willen des Parlaments
entspricht. Während sich eine Mehrheit des Nationalrats davon eine präventive Wirkung
erhoffte, lehnte die Mehrheit des Ständerats die Vorlage als zu kompliziert ab. Ein

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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weiteres Mal abgelehnt wurde – ebenfalls nach längeren Diskussionen – die Idee einer
Neuorganisation der Legislaturplanung. Das Parlament debattiert in schöner
Regelmässigkeit seit der 2002 eingeführten Änderung, ob die Diskussionen um die
zahlreichen Änderungsanträge an der Legislaturplanung zielführend seien. Der Antrag,
die Planung wie vor 2002 einfach zur Kenntnis nehmen zu können und eben nicht als
Bundesbeschluss behandeln zu müssen, stiess aber im Parlament erneut auf taube
Ohren. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Diskussion nach den eidgenössischen
Wahlen 2019 erneut losgehen wird. 

Im Nationalrat wurde 2019 die Frage erörtert, wie politisch die Verwaltung sei.
Während eine Motion Bigler (fdp, ZH; Mo. 17.4127), die eine Offenlegung der
Interessenbindungen von Kaderangestellten verlangt, von der grossen Kammer
angenommen wurde, lehnte diese ein Postulat Burgherr (svp, AG; Po. 17.3423) ab, mit
dem hätte untersucht werden sollen, wann und wie die Verwaltung effektiv politischen
Einfluss ausübt. Dauerbrenner im Parlament waren auch 2019 Sparmassnahmen bei den
Personalkosten in der Verwaltung. Diese sollten, wäre es nach dem Nationalrat
gegangen, mit Hilfe von Digitalisierung oder durch einen Ausgabenstopp in den Griff
bekommen werden – der Ständerat verweigerte aber jeweils seinen Segen dazu. 

Im letzten Jahr der 50. Legislatur kam es im Parlament noch zu fünf Mutationen.
Insgesamt wurden in der 50. Legislatur 26 Nationalrats- und zwei Ständeratsmandate
ersetzt; rund ein Drittel der Mutationen war durch die SP-Fraktion zu verantworten. Das
Büro-NR will sich in einem Bericht auf ein Postulat Feri (sp, AG; Po. 18.4252) der
Vereinbarkeit der Parlamentsarbeit mit Familie und Beruf annehmen, einem Thema, das
in den letzten Jahren immer virulenter zu werden scheint, wie verschiedene Vorstösse
zeigen. Nicht einig wurde man sich in den Räten über verschiedene Spesenregelungen.
Die SPK-NR entschloss sich deshalb, mit einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 19.431)
wenigstens die Übernachtungsentschädigungen einheitlicher zu organisieren. Diskutiert
wurde im Parlament auch 2019 wieder über Regeln für transparenteres Lobbying. Die
seit Langem schwelende Debatte, die spätestens 2015 mit der sogenannten
«Kasachstan-Affäre» viel Fahrt aufgenommen hatte, wurde allerdings stark abgebremst:
Fast wäre auch der letzte, ziemlich zahnlose Vorstoss in diese Richtung versandet, wenn
nicht der nach den eidgenössischen neu zusammengesetzte Nationalrat den
Nichteintretensentscheid auf einen Vorschlag der SPK-SR sozusagen in letzter Minute
zurückgenommen hätte.

Etwas stärker in den Fokus als auch schon geriet 2019 die Judikative, was sich auch in
der Medienkonjunktur zu diesem Thema zwischen März und September 2019
beobachten lässt. Dies hatte einerseits damit zu tun, dass im Nationalrat über die
Revision des ziemlich umstrittenen Bundesgerichtsgesetzes debattiert wurde –
insbesondere die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird wohl auch 2020 noch zu
reden geben, auch wenn der Ständerat kurz vor Ende Jahr beschloss, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Andererseits standen einige Ersatzwahlen an, die jedoch in aller
Regel geräuschlos über die Bühne gehen. Beinahe wäre jedoch eine Ersatzwahl ans
Bundesgericht zur Ausnahme dieser Regel geworden, da die GK entgegen den
Gepflogenheiten nicht die am stärksten untervertretene SVP, sondern die CVP
berücksichtigte, was beinahe zu einer noch nie vorgekommenen Kampfwahl geführt
hätte. Dafür, dass das Gerichtswesen auch in Zukunft im Gespräch bleibt, wird wohl
auch die 2019 zustande gekommene Justizinitiative sorgen, die vorschlägt, oberste
Richterinnen und Richter per Losverfahren zu bestimmen, um eben diese starke, dem
Proporzgedanken geschuldete Verbindung zwischen Judikative und Parteien zu
verhindern. Viel zu schreiben gab zudem die Bundesanwaltschaft. Nach langen und
stark medial begleiteten Diskussionen zu einer Disziplinaruntersuchung um den
amtierenden Bundesanwalts Michael Lauber wurde dieser erst nach einer Verschiebung
der Wahl von der Sommer- in die Herbstsession und äusserst knapp für eine dritte
Amtsperiode bestätigt.

Im Wahljahr 2019 trat die Nutzung der direkten Demokratie ein wenig in den
Hintergrund. An zwei Abstimmungswochenenden wurde lediglich über drei Vorlagen
abgestimmt. Dabei folgte die Mehrheit der Stimmbevölkerung sowohl bei den beiden
Referenden (STAF und Waffenschutzrichtlinie) als auch bei der Zersiedelungsinitiative
der Empfehlung von Parlament und Bundesrat. Die Ablehnung der
Zersiedelungsinitiative bedeutet zudem, dass in der 50. Legislatur kein einziges
Volksbegehren Erfolg hatte. Die wahlbedingte Abstimmungspause wird wohl in den
folgenden Jahren zu einigen Abstimmungswochenenden mit mehreren Vorlagen führen,
sind doch Ende 2019 ganze 16 Volksinitiativen im Unterschriftenstadium und 19
abstimmungsreif oder beim Bundesrat oder im Parlament in Beratung. Dafür, dass in
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Zukunft die direkte Demokratie umfassender genutzt werden könnte, sorgte das
Parlament zudem mit seiner Entscheidung zur Kündigung von Staatsverträgen, die
zukünftig nicht mehr dem Bundesrat, sondern der Legislative und im Falle eines
Referendums der Stimmbevölkerung obliegt. Eines der anstehenden Volksbegehren ist
die Transparenzinitiative, für die die SPK-SR 2019 einen indirekten Gegenentwurf in die
Vernehmlassung gab, mit dem die Offenlegung der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen im Gesetz geregelt werden soll und der in der Wintersession
vom Ständerat mit Anpassungen gutgeheissen wurde. 

Einen herben Dämpfer erlitt 2019 die Idee des elektronischen Wählens und
Abstimmens. Nachdem der Kanton Genf bereits Ende 2018 sein E-Voting-System
eingestellt hatte und das System der Post in einem öffentlich ausgeschriebenen
Stresstest den Anforderungen nicht standgehalten hatte, bestanden keine brauchbaren
technischen Angebote mehr für die effektive Durchführung von «Vote électronique».
Daher entschied sich der Bundesrat, sein Ziel, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal
einzuführen, vorläufig zu sistieren. Gegenwind erhielt der elektronische Stimmkanal
zudem von einer Anfang 2019 lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium.
Immerhin entschied sich der Nationalrat für eine Motion Zanetti (svp, ZH; Mo. 19.3294)
mit dem Ziel, die Abstimmungsunterlagen elektronisch zustellen zu können. 11

Bundesrat

Sowohl Maya Graf (gp, BL) im Nationalrat (Pa. Iv. 17.411) als auch etwas später Raphaël
Comte (fdp, NE) im Ständerat reichten eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie
eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung durchsetzen wollten.
Konkret sollte in der Verfassung festgehalten werden, dass die Bundesversammlung bei
Wahlen (gemeint sind Bundesrats- und Richterwahlen) auf eine angemessene
Vertretung der Geschlechter achtet. Neben den Landesgegenden und den
Sprachregionen würde damit ein weiteres Kriterium festgeschrieben, auf das bei
Bundesratswahlen Rücksicht genommen werden müsste. 
Beide Vorstösse schien vorerst das gleiche Schicksal zu ereilen, wie die verschiedenen
ähnlichen Anliegen vor ihnen. Sowohl die SPK-SR (mit 9 zu 4 Stimmen) als auch die SPK-
NR (mit 16 zu 9 Stimmen) sprachen sich gegen Folge geben aus. Argumentiert wurde
dabei, dass nicht klar sei, welches der drei Kriterien Vorrang haben solle, wenn sie sich
konkurrenzierten. Zudem könne die Liste der Anforderungen, auf die man bei Wahlen
achten müsse, beliebig erweitert werden, etwa durch das Kriterium Alter. Im Gegensatz
zum Geschlecht hätten die Elemente «Landesgegend» und «Sprachregion» eine
stabilisierende und integrierende Funktion für den Bundesstaat. Zudem werde heute
schon ohne Regelung Rücksicht auf eine adäquate Vertretung der beiden Geschlechter
in der Landesregierung genommen. In ihrer Stellungnahme nahm die SPK-NR zudem die
Parteien in die Verantwortung, die es in der Hand hätten, Frauen als Kandidatinnen
aufzustellen. Vielen Frauen sei zudem eine «rechtliche Krücke» ein Dorn im Auge:
Letztlich müsse die Fähigkeit und nicht das Geschlecht für eine Kandidatur und eine
Wahl entscheidend sein. Die Kommissionsminderheiten hoben die grosse symbolische
Bedeutung hervor, die der Vermerk des Kriteriums «Geschlecht» in der Verfassung
hätte. Dies würde den Druck auch auf Parteien erhöhen, tatsächlich Frauen zu fördern.
Zu bedenken sei zudem, dass ein geringer Frauenanteil gerade auf Frauen eine
demotivierende Wirkung habe.  
Der Medienberichterstattung nach zu urteilen für viele überraschend nahm der
Ständerat die Position der Minderheit ein und gab der Initiative mit 20 zu 17 Stimmen
bei einer Enthaltung Folge. Hans Stöckli (sp, BE) betonte dabei über die bekannten
Argumente hinaus, dass der Vorstoss nur die Konkordanzbestimmungen konsequent
anwende, welche verlangten, dass alle massgebenden Kräfte am Staatswesen
mitarbeiten würden. 
Nach der Entscheidung des Ständerats zog Maya Graf ihren nationalrätlichen Vorstoss
zurück. Die grosse Kammer wird entsprechend über das Schicksal des Antrags Comte
bestimmen. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Mit 13 zu 10 Stimmen entschied die SPK-NR, der parlamentarischen Initiative Comte
(fdp, NE) für eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung keine Folge
zu geben. Zwar hatte sich der Ständerat rund ein Jahr zuvor knapp für das Anliegen
ausgesprochen, das die in der Verfassung festgehaltenen Kriterien für die Wahl von
Bundesrätinnen und Bundesräten (Landesgegend und Sprachregion) um das Element
«Geschlecht» erweitern wollte. Die Bundesratsersatzwahlen Ende 2018 – so die SPK-NR

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN
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in ihrer Begründung – hätten aber gezeigt, dass eine solche Ergänzung nicht notwendig
sei und dass das Parlament sehr wohl auf die angemessene Vertretung der
Geschlechter in der Regierung achte. In der Tat war die Idee für die parlamentarische
Initiative Comte – einen inhaltlich praktisch identischen Vorstoss hatte auch Maya Graf
(gp, BL) im Nationalrat eingereicht (Pa.Iv. 17.411), nach dem Erfolg der Comte'schen
Initiative in der kleinen Kammer aber wieder zurückgezogen – aufgrund der Ersatzwahl
von Ignazio Cassis geboren worden. Damals war von verschiedener Seite die Wahl einer
Bundesrätin gefordert worden. Die SPK-NR sah auch deshalb keinen Mehrwert eines
Verfassungszusatzes, weil es sich hier um ein gesellschaftspolitisches und nicht um ein
rechtliches Anliegen handle. Es liege insbesondere an den Parteien, Frauen zu fördern.
Die starke Kommissionsminderheit sah es hingegen als sachlich gerechtfertigt an, die
angemessene Vertretung von Frauen in der Regierung zu fordern und dies auch so in
der Verfassung festzuhalten. Sie pochte auf den Begriff «angemessen», der der
Vereinigten Bundesversammlung immer noch genügend Spielraum lasse. 
Es stimme, dass bei den letzten Ersatzwahlen zwei Frauen gewählt worden seien, in der
170-jährigen Geschichte des Bundesstaates habe es aber lediglich neun
Bundesrätinnen gegeben, verteidigte Angelo Barrile (sp, ZH) den Minderheitsantrag auf
Folge geben in der Ratsdebatte. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab als
Kommissionssprecherin allerdings zu bedenken, dass das Anliegen bloss
deklaratorischer Natur sei; eine Annahme würde kaum konkrete Folgen haben, hätte
aber ein obligatorisches Referendum zur Folge, was dann doch übertrieben sei. Es
vermag ob der Positionen in der Ratsdiskussion nur wenig zu erstaunen, dass die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GP und der GLP für Folge geben eintraten und
die geschlossene SVP-Fraktion dagegen stimmte. Auch die Mehrheit der BDP-Fraktion
sowie beide EVP-Mitglieder votierten für einen Verfassungsartikel. Von den zusätzlichen
acht bürgerlichen Stimmen stammten fünf von Frauen. Die insgesamt 72 Stimmen für
Folge geben reichten jedoch gegen die 107 ablehnenden Voten (1 Enthaltung) nicht aus,
mit denen der Vorstoss versenkt wurde.
Die Frauen hätten eine Schlacht auf dem Weg zur Gleichstellung verloren, titelte die
Liberté am Tag nach der Abstimmung. Allerdings könne es gut sein, dass es in der
Regierung bald wieder eine Frauenmehrheit gebe; dann nämlich, wenn der
dienstälteste Magistrat Ueli Maurer zurücktrete, und der Druck auf der SVP hoch sein
werde, einen ihrer beiden Exekutivsitze ebenfalls mit einer Frau zu besetzen. 13

Organisation der Bundesrechtspflege

Bei der Bestätigungswahl für die dreissig Bundesrichter durch die Bundesversammlung
ist es nicht üblich, dass vorher im Plenum diskutiert wird. Die Öffentlichkeit war
deshalb überrascht, als am 5. Dezember Bundesrichter Schubarth nur 95 Stimmen
erhielt und damit das absolute Mehr von 116 Stimmen deutlich verfehlte. Zwar hatte im
Vorfeld der Wahl die Vereinigung Pro Tell, welche sich gegen eine strengere
Waffengesetzgebung einsetzt, Schubarth attackiert, die Begründung der Parlamentarier
für diese Nichtwahl wurde hingegen erst nachträglich publik. Bürgerliche Abgeordnete
warfen dem Sozialdemokraten Schubarth nicht etwa mangelnde Qualifikation vor,
sondern sein generelles Rechtsverständnis, welches gemäss dem Aargauer Fischer (fdp)
«illegale Aktionen, beispielsweise Geländebesetzungen» befürworte und rechtfertige.
Nicht nur die SP, sondern auch die Schweizerische Richtervereinigung protestierte
heftig gegen die Abwahl des fachlich unbestrittenen Schubarth. Bei der am 12.
Dezember durchgeführten Wahl für den noch nicht besetzten Bundesrichtersitz wurde
er von der Wahlvorbereitungskommission nochmals portiert und diesmal mit 127 von
233 Stimmen (bei einem absoluten Mehr von 105) gewählt. 14

WAHLEN
DATUM: 13.12.1990
HANS HIRTER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Anzahl Richterinnen- und Richterstellen an den eidgenössischen Gerichten

Das Parlament ist nicht nur zuständig für die personelle Bestellung der Bundesgerichte,
sondern bestimmt auch, wie viele Stellen für ordentliche oder nebenamtliche
Gerichtspersonen eingerichtet werden sollen. Die Stellenzahl der verschiedenen
Gerichte hat über die Jahre zugenommen. So sassen 1848 am Bundesgericht (BGer) elf
von der Bundesversammlung gewählte Milizrichter (und 11 Ersatzmänner); Ende 2023

ANDERES
DATUM: 22.06.2006
MARC BÜHLMANN
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waren 16 vollamtliche Bundesrichterinnen und 24 vollamtliche Bundesrichter sowie 17
nebenamtliche Richterinnen und Richter in Lausanne tätig. Ins Bundesstrafgericht
(BStGer), das 2004 seine Tätigkeit aufnahm, wählte die Vereinigte Bundesversammlung
im Jahr 2003 elf Strafrichterinnen und -richter; bis 2023 hat sich diese Zahl verdoppelt
(7 Frauen und 15 Männer); zusätzlich arbeiten 13 nebenamtliche Richterinnen und
Richter am BStGer in Bellinzona. Auch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) besteht
seit 2004 und wurde zu Beginn mit 72 Richterinnen und Richtern bestückt; eine Zahl,
die sich bis Ende 2023 nur marginal auf 73 erhöht hat (34 Frauen und 39 Männer). Im
Bundespatentgericht (BPatGer) schliesslich – in Funktion seit 2012 – hat die Zahl der
nebenamtlichen Richterinnen und Richtern von 36 auf 41 zugenommen. Auch Ende
2023 sind zwei hauptamtliche Richter im BPatGer tätig.
Hauptgrund für die Erhöhung der Zahl der Richterinnen und Richterstellen war in den
letzten rund 20 Jahren meist derselbe, nämlich die personelle Überlastung aufgrund
einer zunehmenden Anzahl Fälle. Aber auch ganz konkrete und teilweise zeitlich
befristete Anforderungen an die verschiedenen Gerichte können eine vorläufige
Anhebung der Zahl der Gerichtspersonen nach sich ziehen. Beispiele sind hier die
zunehmende Anzahl Asylrechtsbeschwerden aufgrund wachsenden Anzahl Asylgesuche
(z.B. 2009, 2017 und 2023) oder der erhöhte Personalbedarf des BVGer aufgrund der
zunehmenden Zahl an Amtshilfegesuchen aus den USA bei der Aufklärung von
Steuerdelikten von Kunden der UBS. Schliesslich kann auch eine repräsentativere
Verteilung der Stellen entsprechend der Landessprachen bzw. das Risiko von Engpässen
aufgrund einer Untervertretung einzelner Sprachen oder die Schwierigkeit, geeignete
Personen zu finden, Grund für einen Ausbau der Stellen darstellen.

Übersicht
2006: Präzisierung der Zahl der Stellen am BGer (38 ordentliche, 19 nebenamtliche
Stellen; Pa.Iv. 06.400)
2009: BVGer erhält eine italienischsprachige Stelle zur Bewältigung der Pendenzen im
Asylbereich (Pa.Iv. 08.501)
2009: BVGer braucht mehr Personal aufgrund der Amtshilfegesuche aus den USA zur
UBS (Pa.Iv. 09.475)
2011: Festlegung der Zahl der Stellen am BGer (38 voll-, 19 nebenamtliche Stellen; Pa.Iv.
11.400)
2012: Erhöhung der Stellenzahl am BStGer (Pa.Iv. 12.462)
2013: Erhöhung der Zahl Vollzeitstellen am BVGer scheitert am SR (Pa.Iv. 12.425)
2017: Vorübergehende Aufstockung Stellen am BVGer (Pa.Iv. 16.486)
2017: Wahl von drei statt zwei nebenamtlichen Bundespatentrichtern (WG 17.202)
2018: Zusätzliche Richterstelle am BVGer wegen Mehraufwand durch
Nachrichtendienstgesetz (Pa.Iv. 18.422; zurückgezogen) 
2021: Erhöhung der ordentlichen Vollzeitstellen am BStrGer von drei auf vier (Pa.Iv.
21.401)
2022: Erhöhung der Zahl der ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter um
zwei (Pa.Iv. 22.427)
2023: Zusätzliche nebenamtliche Stelle italienischer Sprache am BStGer (Pa.Iv. 23.431)
2023: Vollzeitstellen am BVGer vorübergehend anheben (Pa. Iv. 23.449)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anlässlich der parlamentarischen Behandlung des Geschäftsberichts der
Bundesgerichte im Parlament beklagte sich der Präsident des Bundesgerichts, Guisep
Nay, über den Druck, den einzelne Politiker und Parteien auf die Rechtssprechung
ausübten (06.003). Dem in Pension gehenden Bündner Nay folgte der Berner
Freisinnige Arthur Aeschlimann auf den Präsidentenstuhl. Dass dieser sowohl von den
erstmals das Vorschlagsrecht ausübenden Richterkollegen als auch von der Vereinigten
Bundesversammlung den Vorzug gegenüber dem amtierenden Vizepräsidenten Bernard
Corboz (fdp) aus Genf erhielt, führte in der Romandie zu einiger Empörung. 15

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
HANS HIRTER

Im Mai reichte die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-SR) eine
parlamentarische Initiative ein, mit der Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen
für von der Bundesversammlung gewählte Personen geschaffen werden sollen. Solche
Grundlagen fehlen für Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen Bundesgerichte,
für Bundesanwältinnen und -anwälte sowie für stellvertretende Bundesanwältinnen und
-anwälte. Das Wiederwahlverfahren soll zudem so angepasst werden, dass Entscheide
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer gefällt werden können. Im
Berichtsjahr beschlossen beide RK Zustimmung. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.08.2012
MARC BÜHLMANN
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Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Gilbert Kolly (cvp) zum
Bundesgerichtspräsidenten für die Jahre 2013 und 2014. Zum Vizepräsidenten wurde
Ulrich Meyer (sp) bestimmt. Nachfolger des zurückgetretenen Peter Locher (fdp) als
nebenamtlicher Bundesrichter wurde als erster Grünliberaler Rolf Benz. Darüber hinaus
kam es im Berichtjahr zu einem Sesselrücken im Bundesgericht. Von Bedeutung war
dabei die Rochade von Peter Karlen in die I. Öffentlich-Rechtliche Abteilung, womit
erstmals seit 20 Jahren wieder ein Richter der SVP in der Kammer, die etwa auch für
Einbürgerungen zuständig ist, Einsitz nahm. Im Juni wählte die Bundesversammlung
Lorenz Kneubühler und Niklaus Oberholzer (beide sp) ins Bundesgericht und im
September wählte das Parlament Alexia Heine (svp) für den zurücktretenden
Bundesgerichtspräsidenten Lorenz Meyer als neue Bundesrichterin. 17

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2012
MARC BÜHLMANN

Mit 192 von 198 gültigen Stimmen (sechs Wahlzettel entfielen auf Diverse und sechs
weitere eingelangte Zettel blieben leer) wählte die vereinigte Bundesversammlung
Grégory Bovey neu ins Amt eines ordentlichen Bundesrichters. Die Wahl war nötig
geworden, weil der verstorbene Bundesrichter Bernard Corboz ersetzt werden musste.
In Bovey fand die GK den idealen Ersatz, war der in Genf wohnhafte Kantonsrichter
doch nicht nur französischer Muttersprache und Zivilrechtler, sondern gehörte – wie
sein Vorgänger – der FDP an, die am Bundesgericht mit 1,33 Stellen untervertreten ist. 18

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2014
MARC BÜHLMANN

Mit der Ende 2013 durchgeführten Wahl von Francesco Parrino ans Bundesgericht
wurden Ersatzwahlen am Bundesverwaltungsgericht nötig. Weil innerhalb des
Verwaltungsgerichts keine Abteilungswechsel vorgesehen waren, waren für die Stelle
italienische Muttersprache und Kenntnisse im Sozialversicherungsrecht als
Bedingungen festgehalten worden. Aus den vier Bewerbungen (drei Männer, eine Frau)
wurde Michela Bürki Moreni ausgewählt, die die beiden Bedingungen erfüllte. Die neue
Verwaltungsrichterin – sie erhielt 194 der 199 gültigen Stimmen, von den 204
eingelangten Wahlzetteln blieben 5 leer – gehört der SP an, die am BVGer
untervertreten ist. Dies gelte zwar auch für die SVP, die BDP, die GLP und die CVP, so
die GK, von diesen Parteien habe sich aber niemand beworben. 19

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2014
MARC BÜHLMANN

Weil Yves Rüedi in der Wintersession 2013 zum hauptamtlichen Bundesrichter gewählt
worden war, musste ein neues nebenamtliches Bundesgerichtsmitglied bestimmt
werden. Die GK schlug Daniela Viscione vor, deren Name in der Frühjahrssession 2014
auf 191 von 192 gültigen Wahlzetteln vermerkt wurde – 9 Wahlzettel blieben leer und auf
einem stand ein anderer Name. Weil nebenamtliche Richterinnen und Richter in der
Regel flexibel eingesetzt werden, ist neben einer Qualifikation als Jurist oder als Juristin
keine besondere fachliche Spezialisierung nötig. Bedingung für die Stelle war allerdings
Deutsch als Muttersprache. Die Wahl der GK fiel aus den 18 Bewerbungen auch deshalb
auf Daniela Viscione, weil diese der SVP angehöre, also jener Partei, die am BGer am
deutlichsten untervertreten sei. Zudem verändere sich mit der Wahl der Oberrichterin
des Kantons Aargau das Geschlechterverhältnis zu Gunsten der Frauen. Es beträgt bei
den nebenamtlichen Richterstellen nun neu sieben Frauen zu zwölf Männern. 20

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2014
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession wurden der Präsident und der Vizepräsident des Bundesgerichtes
für die Amtszeit 2015/2016 bestätigt. Gilbert Kolly (cvp) erhielt 193 von 210
eingegangenen Stimmen, wobei 13 Wahlzettel leer eingelegt wurden. Ulrich Meyer (sp)
wurde mit 200 Stimmen als Vizepräsident bestätigt. Bei ihm waren fünf der 210
eingelangten Stimmzettel leer. 21

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2014
MARC BÜHLMANN

Die Nicht-Wiederwahl des damaligen Bundesanwaltes Erwin Beyeler im Jahr 2011 hatte
die RK-SR zu einer parlamentarischen Initiative veranlasst, um die Schaffung von
Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung
gewählte Personen anzustossen. Nicht nur für die Bundesanwaltschaft, sondern auch
für andere vom Parlament gewählte Funktionsträgerinnen und -träger - insbesondere
Richterinnen und Richter an den obersten Gerichten - war die bisherige
Rechtsgrundlage für eine Entschädigung im Falle einer Nicht-Wiederwahl unklar. Weil
auch die RK-NR diese Ansicht teilte, legte die ständerätliche Rechtskommission Anfang
2015 einen Entwurf vor. Konkret sollen die Verordnungen, in denen Arbeitsverhältnis
und Besoldung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter der obersten Gerichte
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sowie der Bundesanwältin oder des Bundesanwaltes und deren Stellvertretung geregelt
sind, ergänzt werden: Neu soll es möglich sein, bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
maximal einen Jahreslohn als Entschädigung auszurichten, falls dies aufgrund des
Alters, der Amtsdauer und der Umstände, die zur Auflösung geführt haben,
gerechtfertigt ist. 
Im Ständerat monierte Thomas Minder (parteilos, SH) mit Verweis auf die angenommene
Abzockerinitiative und die im Falle Beyelers getätigte Abgangsentschädigung von CHF
286'000, dass man demokratisch gewählten Personen keinen goldenen Fallschirm
hinterherwerfen solle: Wer gewählt werde wisse, dass er auch wieder abgewählt werden
könne. Das Argument fand jedoch keine Unterstützung. Mit 29 zu 2 Stimmen wurde die
Verordnung und mit 34 zu 1 Stimmen das Bundesgesetz über das
Bundesverwaltungsgericht, dessen Revision mit dem Entscheid nötig wurde,
gutgeheissen. 22

Auch im Nationalrat gab der Entwurf der RK-SR über die Einführung einer Möglichkeit
für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung gewählte Personen in
der Sondersession im Mai zwar zu reden, letztlich wurde aber sowohl die Verordnung
über Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (mit 134 zu 49 Stimmen)
als auch das revidierte Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (mit 131 zu 48
Stimmen) deutlich angenommen. Zu reden gegeben hatte ein Nichteintretensantrag
einer vor allem aus SVP-Mitgliedern bestehenden Kommissionsminderheit: Das
Parlament sei Wahlbehörde und man könne – einmal gewählt – nicht immer neue
Forderungen stellen, so das zentrale Argument. Auf eine Abgangsentschädigung habe
man 2005 bei der Diskussion um das Bundesgerichtsgesetz bewusst verzichtet. Pirmin
Schwander (svp, SZ) machte als Fraktionssprecher den Alternativvorschlag, die
Gesamterneuerungswahlen vom Herbst in den Sommer zu verlegen, damit bei einer
allfälligen Nichtwiederwahl sogar sechs und nicht nur vier Monate Zeit blieben, um eine
neue Beschäftigung zu suchen. Die restlichen Fraktionen gaben zu bedenken, dass es
für eine Person in den Ämtern, um die es bei der Revision gehe, generell nicht einfach
sei, eine neue Stelle zu finden, auch nach einem halben Jahr nicht, weswegen eine
Abgangsentschädigung entrichtet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies
zudem darauf hin, dass die neue Entschädigungsregelung auch einen Beitrag zur
Unabhängigkeit der Gerichte und der Bundesanwaltschaft leiste: wer finanziell
abgesichert sei, müsse seine Entscheidfindung nicht oder zumindest weniger stark im
Hinblick auf eine allfällige Wiederwahl ausrichten. 
In den Schlussabstimmungen, die in der Sommersession stattfanden, passierten die
beiden Vorlagen den Nationalrat unter Opposition der SVP mit 140 zu 54 Stimmen bei
einer Enthaltung (Verordnung) bzw. mit 139 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung
(Gesetz). Im Ständerat waren die entsprechenden Stimmenverhältnisse 42 zu 3 und 41
zu 3 (bei einer Enthaltung). 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.05.2015
MARC BÜHLMANN

Seit 2011 ist das Parlament für die Wahl einer Bundesanwältin oder eines
Bundesanwaltes und den beiden Stellvertretungen zuständig. Bei der ersten
Gesamterneuerungswahl war es mit der Nicht-Wiederwahl von Erwin Beyeler zu einem
eigentlichen Eklat gekommen. Bei der zweiten vom Parlament verantworteten
Gesamterneuerungswahl der Bundesanwaltschaft für die Amtsperiode 2016 bis 2019
kam es hingegen zu keinen Überraschungen. Der amtierende Bundesanwalt Michael
Lauber – seines Zeichens also erster, vom Parlament bestätigter Bundesanwalt – und
der eine der beiden stellvertretenden Bundesanwälte – Ruedi Montanari – wurden
beide in ihrem Amt bestätigt. Lauber erhielt 195 von 216 eingelangten Stimmen und
Montanari wurde mit 195 von 215 eingelangten Stimmen wiedergewählt. Da Paul-Xavier
Cornu, der zweite stellvertretende Bundesanwalt, Ende 2015 das Pensionsalter
erreichte, wurde ein neuer Kandidat in dieses Amt gewählt. Die Gerichtskommission
(GK) hatte sich aus vier Bewerbungen (drei Männer und eine Frau) für Jacques Rayroud
entschieden, der als leitender Staatsanwalt und Leiter der Zweigstelle Lausanne mit der
Arbeitsweise der Bundesanwaltschaft vertraut war. Rayrouds Name stand auf 206 von
216 eingelangten Stimmzetteln. 24
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Alle 18 ordentlichen Richterinnen und Richter des Bundesstrafgerichtes stellten sich für
die neue Amtsperiode 2016 bis 2021 wieder zur Verfügung. Da nichts dagegen sprach,
empfahl die GK deren Wiederwahl. Dieser Empfehlung kam die Vereinigte
Bundesversammlung in der Sommersession 2015 bei der Gesamterneuerung des
Bundesstrafgerichtes nach. Das Bundesstrafgericht setzt sich für die Amtsperiode 2016
bis 2021 entsprechend aus fünf SVP-RichterInnen (Emmanuel Hochstrasser, 207
Stimmen; Sylvia Frei-Hasler, 214 Stimmen; Cornelia Cova, 214 Stimmen; Patrick Robert-
Nicoud, 213 Stimmen; Stephan Blättler, 213 Stimmen), vier VertreterInnen der FDP (Tito
Ponti, 214 Stimmen; Jean-Luc Bacher, 214 Stimmen; Giuseppe Muschietti, 214 Stimmen;
Joséphine Contu, 214 Stimmen), vier RichterInnen der SP (Walter Wüthrich, 212
Stimmen; Miriam Forni, 212 Stimmen; Giorgio Bomio-Giovanascini, 210 Stimmen; Roy
Garré, 211 Stimmen), drei Juristen der CVP (Peter Popp, 214 Stimmen; Andreas J. Keller,
214 Stimmen; David Glassey, 213 Stimmen) sowie zwei Angehörigen der Grünen (Nathalie
Zufferey Franciolli, 209 Stimmen; Daniel Kipfer Fasciati, 212 Stimmen) zusammen.
Ebenfalls wiedergewählt wurde die nebenamtliche Richterin Claudia Solcà (mit 214
Stimmen), die der CVP angehört. 25

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

Mitte Juni wählte die Vereinigte Bundesversammlung drei neue nebenamtliche Richter
für das Bundespatentgericht für den Rest der Amtsperiode von 2012 bis 2017. Zum
einen musste ein Ersatz für den altershalber zurücktretenden Erich Wäckerlin gesucht
werden. Zum anderen ersuchte der Gerichtspräsident des Bundespatentgerichts,
Dieter Brändle, das Parlament um mehr Personal. Da fast die Hälfte aller Fälle des
Bundespatentgerichtes Pharmaangelegenheiten beträfen, sollen die neuen
nebenamtlichen Richter aus dem Fachgebiet Chemie stammen und deutschsprachig
sein. Die neu gewählten Personen, namentlich Andreas Schöllhorn Savary (er erhielt 213
von 218 Stimmen), Martin Sperrle (214 von 218) und Hannes Spillmann (214 von 218),
erfüllen diese Bedingungen. Das Bundespatentgericht besteht seit 2012 und behandelt
als Vorinstanz des Bundesgerichtes zivilrechtliche Streitigkeiten über Patente. 26

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

Präsident und Vizepräsident des Bundesstrafgerichts werden auf Vorschlag des
Gesamtgerichtes von der Bundesversammlung aus den ordentlichen
Bundesstrafrichterinnen und -richtern jeweils für zwei Jahre gewählt. Der bisherige
Präsident, Daniel Kipfer Fasciati (gp), wurde für weitere zwei Jahre gewählt. Diese
Wiederwahl ist einmal möglich. Zum neuen Vizepräsidenten wählte die vereinigte
Bundesversammlung in der Herbstsession Tito Ponti (fdp). Kipfer Fasciati erhielt 180
Stimmen von den 191 eingelangten Wahlzetteln. Sechs waren leer eingelegt worden und
auf fünf Wahlzetteln wurden andere amtierende Richter für das Präsidium
vorgeschlagen. Ponti erhielt 187 Stimmen. Bei ihm waren von den eingelangten 191
Wahlzetteln vier leer. 27

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2015
MARC BÜHLMANN

Weil Susanne Leuzinger (sp) per Ende 2015 ihr Amt als Bundesrichterin niederlegen
wollte, wurden in der Herbstsession Neuwahlen nötig. Leuzinger war Präsidentin der
ersten sozialrechtlichen Abteilung. Sie gehörte dem Bundesgericht seit 1996 an und war
von 2007 bis 2010 Vizepräsidentin. Die GK empfahl Martin Wirthlin (sp), Richter am
Kantonsgericht Luzern, zur Wahl. Diese Empfehlung wurde von allen Fraktionen gestützt
und Wirthlin erhielt bei der Richterwahl Mitte September entsprechend 176 Stimmen.
Von den 190 eingelangten Wahlzetteln waren 10 leer und vier mit anderen Namen
versehen. 28

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2015
MARC BÜHLMANN

Die Suche nach einer neuen nebenamtlichen Richterin am Bundesgericht, die
aufgrund des Hinschieds von Stephen Berti (sp) im April 2015 nötig wurde, gestaltete
sich als eher schwierig. Die Stelle sollte aufgrund des Bedarfs des Bundesgerichts von
einer französischsprachigen Person besetzt werden. Auf ihre erste Ausschreibung
erhielt die GK acht Bewerbungen, wobei lediglich zwei Personen Französisch als
Muttersprache angaben. Aufgrund einer zweiten Ausschreibung konnten dann aber vier
französischsprachige Personen angehört werden, von denen Cynthia Christen (fdp)
ausgewählt wurde. Mit ihr steigt nicht nur der Frauenanteil - neun der 19
nebenamtlichen Richterstellen sind neu von Frauen besetzt - sondern es konnte auch
der Untervertretung der FDP, die nach den eidgenössischen Wahlen noch leicht
zugenommen hat, begegnet werden. Christen erhielt in der Wintersession von der
Vereinigten Bundesversammlung 189 Stimmen. Von den 195 eingelegten Wahlzetteln
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waren fünf leer und einer mit einem anderen Namen versehen. 29

Im Bundesverwaltungsgericht gab es nach dem Rücktritt von Frank Seethaler (gp) per
Ende 2015 und von Martin Zoller (cvp) auf Ende Mai 2016 zwei Vakanzen. Die GK
entschied sich nach einer Bedarfsabklärung eine 80%-Stelle für die Abteilung III
(Sozialversicherungen und öffentliche Gesundheit) und eine Vollstelle für Abteilung IV
(Asylrecht) auszuschreiben, wobei die neuen Amtsträger Deutsch als Hauptsprache
beherrschen müssen. Von den 22 Bewerbungen (16 Männer und 6 Frauen) zielten elf auf
die Stelle in Abteilung III, acht auf die Stelle in Abteilung IV und drei Personen bewarben
sich für beide Stellen. Nach Anhörungen empfahl die GK Viktoria Helfenstein (cvp) als
neue Bundesverwaltungsrichterin in der Abteilung III und Simon M. Thurnherr (svp) als
neuen Amtsinhaber in Abteilung IV. Damit fiel die Wahl auf Mitglieder von am BVGer
untervertretenen Parteien: die SVP hatte per Saldo ein Minus von 3.35 Stellen und die
CVP wies ein Minus von 1.66 Stellen auf. Nur die SP (-1.24 Stellen) ist momentan
ebenfalls untervertreten. 
Alle Fraktionen unterstützten die Auswahl der GK und so kam es bei der Wahl zweier
Bundesverwaltungsrichter in der Frühjahressession 2016 wie gewohnt zu keinen
Überraschungen. Mit 193 der insgesamt 199 gültigen Stimmen (vier Wahlzettel blieben
leer) wurde Viktoria Helfenstein gewählt. Simon Thurnherr erhielt 188 Stimmen. 30

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2016
MARC BÜHLMANN

Weil mit Peter Popp (cvp) und Walter Wüthrich (sp) per Ende 2016 zwei
Bundesstrafrichter das Pensionierungsalter erreichten, stand in der Sommersession die
Wahl zweier Bundesstrafrichter an. Die Gerichtskommission (GK) hatte auf ihre
Ausschreibung 18 Bewerbungen erhalten (14 Männer und 4 Frauen), aus denen sie zwei
Kandidaten auswählte und zur Wahl empfahl. Sowohl Stefan Heimgartner als auch
Martin Stupf sind deutschsprachig und gehören der CVP an. Während die Sprache den
Bedürfnissen des Bundesstrafgerichtes (BStGer) entspreche, sei auch die
Parteizugehörigkeit gerechtfertigt – so die GK: Zu den momentan am BStGer
untervertretenen Parteien gehöre neben der SVP (-0.71 Stellen), der SP (-1.08 Stellen),
der BDP (-0.52 Stellen) und der GLP (-0.46 Stellen) eben vor allem auch die CVP (-1.00
Stellen).
Die Vereinigte Bundesversammlung bestätigte beide und von allen Fraktionen
unterstützte Kandidaten diskussionslos. Auf den 202 eingelangten Wahlzetteln stand
190 Mal der Name Stefan Heimgartner und 197 Mal der Name Martin Stupf. 31

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Seit der Inkrafttretung der Verordnung zur Anzahl Richterstellen am Bundesstrafgericht
im Jahr 2013 besteht die Möglichkeit, nebenamtliche Strafrichterinnen und Strafrichter
zu wählen. Von dieser Möglichkeit hatte das BStGer via die Wahl eines
italienischsprachigen nebenamtlichen Richters durch die Vereinigte
Bundesversammlung bereits 2014 Gebrauch gemacht. Schon damals war die Wahl damit
begründet worden, dass ein nebenamtlicher Richter oder eine nebenamtliche Richterin
nicht die hauptamtlichen Richterinnen und Richter entlasten, sondern nur dann zum
Einsatz kommen soll, wenn der Spruchkörper aufgrund von Ausstandsregeln nicht
zusammengesetzt werden kann. Das BStGer machte geltend, dass diese Gefahr nicht
nur für die Italienisch sprechenden, sondern auch für die französischsprachigen
Richterinnen und Richter bestehe. Zudem seien die Richterinnen und Richter mit
Hauptsprache Deutsch teilweise von sehr umfangreichen Verfahren absorbiert, was
deren Abkömmlichkeit negativ beeinträchtige. Die GK betonte in ihrem Bericht zur
Wahl zweier nebenamtlicher Bundesstrafrichter mit französischer und deutscher
Hauptsprache, dass diese nur sehr selten zum Einsatz kommen werden. Auf ihre
Stellenausschreibung hatten sich insgesamt 13 Personen beworben (10 Männer, 3
Frauen). Weil sich auf die französischsprachige Stelle nur drei Personen und für beide
Stellen insgesamt nur wenig Frauen beworben hatten, wurde die französische Stelle ein
weiteres Mal ausgeschrieben, worauf sich ein weiterer Bewerber und eine Bewerberin
meldeten.
Anders als bei der Besetzung der italienischsprachigen Stelle im Jahr 2014 führte die GK
bei der anstehenden Besetzung auch parteipolitische Überlegungen ins Feld: Mit
Andrea Blum (svp) für die deutschsprachige und Bertrand Perrin (fdp) für die
französischsprachige Stelle würden zwei Personen empfohlen, die die Untervertretung
von SVP (-0.90 Stellen) und FDP (-0.56 Stellen) abmilderten. Lediglich die SP (-0.67
Stellen) hätte ebenfalls einen Anspruch. Mit der Wahl einer Frau und eines Mannes
würde auch der Geschlechtergerechtigkeit Genüge getan. 
Alle Fraktionen unterstützten die Auswahl, und die neue nebenamtliche Strafrichterin
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und der neue nebenamtliche Strafrichter wurden entsprechend mit 172 von 201 (Blum)
bzw. 195 von 201 gültigen Stimmen gewählt. Der Unterschied der Stimmenzahl dürfte
sich mit der Parteifarbe von Andrea Blum erklären lassen. 32

Für die Jahre 2017 und 2018 hatte die Vereinigte Bundesversammlung das Präsidium
und das Vizepräsidium des Bundesverwaltungsgerichts zu bestimmen. Die GK schlug,
unterstützt von allen Fraktionen, Jean-Luc Baechler als Präsident und Marianne Ryter
als Vizepräsidentin vor. Beide waren bereits 2015 gewählt worden. Ihre einmal mögliche
Wiederwahl erfolgte in der Sommersession 2016: Baechler erhielt 178 von 188 gültigen
Stimmen und Ryter wählten 191 der 193 gültig stimmenden Parlamentarier. 33

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Mit Gilbert Kolly und Rudolf Ursprung traten per Ende 2016 zwei langjährige
Bundesrichter zurück, die in der Herbstsession 2016 durch zwei, von der Vereinigten
Bundesversammlung gewählte, ordentliche Bundesrichterinnen ersetzt wurden. Die
beiden Richterinnen erfüllten die von der GK aufgestellten Bedingungen: Marie-Chantal
May Canellas ist französischer Muttersprache und gehört der CVP an und Daniela
Viscione ist deutscher Muttersprache und gehört der SVP an. Hinsichtlich Sprach- und
Parteizugehörigkeit änderte sich somit nichts, gehört der Französisch sprechende Kolly
doch ebenfalls der CVP und der Deutsch sprechende Ursprung der SVP an. Freilich
konnte mit der Wahl der beiden Frauen der Anteil an Richterinnen von einem Drittel auf
36,8% angehoben werden (total 14 Bundesrichterinnen). Dies ist keine
Selbstverständlichkeit, waren doch unter den 14 deutschsprachigen Bewerbungen und
den neun französischsprachigen Bewerbungen jeweils lediglich zwei von Frauen
eingereicht worden. Die GK betonte, dass die Besetzung der Stellen mit einer CVP- bzw.
einer SVP-Vertreterin der parteipolitischen Konstellation Rechnung trage, weil neben
der SVP und der CVP im Moment nur die FDP am Bundesgericht untervertreten sei. Alle
Fraktionen unterstützten die von der GK vorgeschlagenen Kandidatinnen. Viscione
erhielt 192 und May Canellas 159 von jeweils 192 gültigen Stimmen. 20 Stimmen entfielen
auf Florence Krauskopf, Vizepräsidentin der Schweizerischen Vereinigung der
Richterinnen und Richter, die ebenfalls der CVP angehört. May Canellas und Viscione
sind somit für den Rest der Amtsperiode 2015 bis 2020 gewählt. 34

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2016
MARC BÜHLMANN

Die GK empfahl für die Wahl eines nebenamtlichen Bundesrichters Markus Berger, der
Alois Camenzind ersetzen soll, welcher per Ende 2016 pensioniert wurde. Berger wurde
aus insgesamt 10 Bewerbungen ausgewählt. Er erfüllt die Bedingungen, die von der GK
aufgestellt wurden: Spezialisierung auf Steuerrecht und deutsche oder französische
Muttersprache. Obwohl bei den nebenamtlichen Richterstellen die GP, die SVP, die BDP
und die CVP untervertreten sind, entschied sich die GK mit Berger für ein Mitglied der
SP, die mit 0,75 Stellen übervertreten ist. Weil die Unter- bzw. Übervertretungen
allerdings nicht gravierend seien, habe die Kommission auf andere Kriterien geachtet.
Insbesondere sei vom Bundesgericht der Wunsch geäussert worden, dass die
nebenamtlichen Richterinnen und Richter auf dem jeweils verlangten Gebiet sofort
eingesetzt werden können und nicht zuerst noch ausgebildet werden müssen. Mit 174
von 174 gültigen Stimmen wurde Markus Berger gewählt. 21 Wahlzettel waren leer
eingelegt worden. 35

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2016
MARC BÜHLMANN

Bevor die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl des Bundesgerichtspräsidiums
schritt, wurden die beiden langjährigen Bundesrichter Gilbert Kolly und Rudolf
Ursprung verabschiedet. Kolly hatte als erstinstanzlicher Richter am Bezirksgericht
Sense, als Kantonsrichter in Freiburg und seit 1998 als Bundesrichter in Lausanne alle
Ebenen des Schweizer Gerichtssystems durchlaufen. Die letzten vier Jahre hatte er
zudem als Bundesgerichtspräsident geamtet. In seiner Abschiedsrede lobte
Nationalratspräsident Jürg Stahl (svp, ZH) den abtretenden Kolly als Richter mit
Augenmass, dem Rechtssicherheit und Rechtsfrieden stets ein besonderes Anliegen
gewesen seien. Rudolf Ursprung war 2001 ans damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht gewählt worden, welches 2007 mit dem Bundesgericht vereinigt
wurde. Stahl hob den gesunden Menschenverstand des langjährigen Bundesrichters
hervor. 
Für die Wahl des Präsidiums bzw. des Vizepräsidiums schlug die GK Bundesrichter
Ulrich Meyer bzw. Bundesrichterin Martha Niquille vor, was von allen Fraktionen
unterstützt wurde. Ulrich Meyer, der der SP angehört und seit 30 Jahren in der
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sozialversicherungsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes tätig ist – die sich nach
wie vor in Luzern befindet – gab an, seine Arbeit zukünftig zwischen Luzern und
Lausanne aufzuteilen. Martha Niquille (cvp) ist seit 2008 in Lausanne tätig. Bei der Wahl
erhielt der neue Bundesgerichtspräsident 194 von 196 gültigen Stimmen und auf die
neue Bundesgerichtsvizepräsidentin entfielen 199 von 199 gültigen Stimmen. 36

Weil Daniela Viscione (svp) in der Herbstsession von einer nebenamtlichen in eine
ordentliche Bundesgerichtsstelle gewählt worden war, musste die vereinigte
Bundesversammlung die Besetzung einer nebenamtlichen Richterstelle am
Bundesgericht vornehmen. Die Stelle sollte auf Antrag des Bundesgerichts mit einer auf
Strafrecht spezialisierten Person deutscher Muttersprache besetzt werden. Die GK
erhielt acht Bewerbungen (3 Männer und 5 Frauen), aus denen sie sich für Cordula
Lötscher entschied, die der CVP angehört. Zwar wären neben der CVP (-0,32 Stellen)
auch die SVP (-1,72 Stellen), die GP (-1.0 Stellen) und die BDP (-0,62 Stellen) am
höchsten Gericht untervertreten – in der Tat hätten sich auch ein SVP- und ein BDP-
Kandidat beworben –,die GK entschied sich aber zugunsten der unveränderten
Sprachen- und Geschlechtervertretung für die CVP-Kandidatin. 
Der Vorschlag wurde von allen Fraktionen unterstützt. Cordula Lötschers Name stand
entsprechend auf 175 der 192 eingelangten Wahlzettel, deren 16 leer blieben und einer
einen anderen Namen aufwies. Die neue nebenamtliche Bundesrichterin wurde damit
für den Rest der Amtsperiode 2015 bis 2020 gewählt. 37

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2017
MARC BÜHLMANN

Mit Annie Rochat Pauchard wählte die Bundesversammlung in der Frühjahrssession
eine neue nebenamtliche Bundesverwaltungsrichterin. Die Neuenburgerin erhielt 181
Stimmen. Von den eingelangten 194 Wahlzetteln waren 12 leer und einer enthielt einen
anderen Namen. Rochat Pauchard ersetzte Marie-Chantal May Canellas, die in der
Herbstsession 2016 zur ordentlichen Bundesrichterin gewählt worden war. Die Wahl der
GK fiel auf Rochat Pauchard, weil diese – wie ihre Vorgängerin – den im
Bundesverwaltungsgericht untervertretenen Christlichdemokraten angehört, eine Frau
und französischer Muttersprache ist. Darüber hinaus bringe sie mit ihren umfassenden
Kenntnissen im Bereich Steuerrecht und Abgaben die besten Voraussetzungen für die
Tätigkeit in der Abteilung I mit. 38

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2017
MARC BÜHLMANN

Wer von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt wird, legt unmittelbar nach der
Wahl den Eid oder das Gelübde ab. Dies gilt laut Parlamentsgesetz für die Mitglieder des
Bundesrates, der beiden Kammern sowie für den General, nicht aber für Richterinnen
und Richter. Diese werden im Beisein des Bundesgerichtspräsidenten oder der
Bundesgerichtspräsidentin im Bundesgericht selber „auf gewissenhafte
Pflichterfüllung“ vereidigt. Mit einer parlamentarischen Initiative will die SVP-Fraktion
diese Ausnahme aufheben und künftig auch die Vereidigung von Richterinnen und
Richtern unmittelbar nach der Wahl vor der Vereinigten Bundesversammlung
durchführen zu lassen. Zudem sollen auch die Mitglieder der Gerichte den Eid oder das
Gelübde ablegen und nicht einfach Pflichterfüllung versprechen. 
In der SPK-NR war die Idee der SVP umstritten. Erst mit Stichentscheid des Präsidenten
empfahl die Kommission mit 12:12 Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative nicht
Folge zu geben. Die Wiederholung des Eides oder Gelübdes nach jeder Wahl sei wenig
praktikabel und könnte sich auf die Feierlichkeit dieses Aktes kontraproduktiv
auswirken. Zudem könnte die Vereidigung im Parlament auch als Zeichen für eine
Schwächung der richterlichen Unabhängigkeit verstanden werden. Gegensätzlicher
Ansicht war die starke Minderheit: Das Ansehen der höchsten Gerichte würde im
Gegenteil erhöht, wenn die Verpflichtung durch Eid oder Gelübde öffentlich gemacht
und die Mitglieder der Judikative auch in dieser Hinsicht mit Mitgliedern der Legislative
und der Exekutive gleich gestellt würden. Der Rat stellte sich mit 111 zu 74 Stimmen bei
vier Enthaltungen hinter die Argumentation der knappen Mehrheit. Neben der
geschlossenen SVP-Fraktion stimmten auch einzelne CVP- und FDP-Mitglieder sowie
ein BDP-Mitglied vergeblich für den SVP-Vorstoss. 39
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Um die hängigen Asylverfahren möglichst rasch abbauen und die mit der
Asylgesetzänderung beschlossenen, kürzeren Fristen einhalten zu können, hatte das
Parlament im Frühjahr 2017 unter anderem auch beschlossen, das
Bundesverwaltungsgericht um vier Stellen aufzustocken. Aufgrund einer BVGer internen
Reorganisation war zudem eine zusätzliche Richterstelle im Asylbereich zu besetzen. In
der Sommersession wählte die Vereinigte Bundesversammlung entsprechend fünf neue
Mitglieder ans Bundesverwaltungsgericht. Auf die von der GK ausgeschriebenen Stellen
– eine Richterstelle sollte von einer Französisch sprechenden Person besetzt werden –
wurden insgesamt 22 Bewerbungen eingeschickt, wovon neun Personen angehört
wurden. Die GK entschied sich für Gregor T. Chatton (cvp) als französischsprachigen
Bundesverwaltungsrichter sowie Andrea A. Berger-Fehr (svp), Mia Fuchs (sp), Constance
Leisinger (sp) und Jeannine Scherrer-Bänziger (svp) für die Abteilungen IV und V. Mit
den Bewerberinnen und dem Bewerber könne die Vertretung der am BVGer derzeit
untervertretenen SVP (3,75 Stellen), SP (2,18 Stellen) und CVP (1,71 Stellen) ausgeglichen
werden – so die GK in ihrer Empfehlung. 
Die Vereinigte Bundesversammlung hatte gegen die Empfehlungen der GK praktisch
nichts einzuwenden. Auffallend war einzig, dass die beiden SP-Richterinnen etwas
weniger Stimmen erhielten als die drei restlichen Anwärterinnen und Anwärter: Von den
183 eingelangten Stimmen erhielt Berger-Fehr deren 181, Chatton 176, Fuchs 168,
Leisinger 167 und Scherrer-Bänziger 180 Stimmen. 40

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2017
MARC BÜHLMANN

Weil David Glassey (cvp) zurücktrat, musste eine Ersatzwahl am Bundesstrafgericht
durchgeführt werden. Für die ordentliche Richterstelle wurde eine Person
französischer Muttersprache gesucht. Aus den neun Bewerbungen entschied sich die
GK für Stéphane Zenger (sp). In ihrem Bericht erwähnte die Kommission insbesondere
die „hervorragenden Kenntnisse der Amtssprachen" von Zenger, der überdies der SP
angehöre, die derzeit am BStG untervertreten sei. Wie Glassey, bei dem die GK in ihrem
Bericht fälschlicherweise die SP als Partei angab, stammt auch Zenger aus dem Kanton
Wallis.
Die Vereinigte Bundesversammlung folgte ihrer Kommission und wählte Zenger mit 174
Stimmen. Von den abgegebenen 184 Wahlzetteln blieben acht leer und zwei enthielten
andere Namen. 41

WAHLGESCHÄFT
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MARC BÜHLMANN

Die erste Amtsperiode des Bundespatentgerichts läuft bis Ende 2017. Die
Gesamterneuerungswahlen des BPatGer für 2018 bis 2023 waren eigentlich für die
Herbstsession 2017 vorgesehen. Die GK hatte sich aber aus zwei Gründen für eine
vorgezogene Ersatzwahl des Präsidenten des Bundespatentgerichts entschieden.
Erstens zwang der Rücktritt des amtierenden Präsidenten, Dieter Brändle, auf Ende
2017 zu einer Ersatzwahl. Zweitens war die Kommission nach Rücksprache mit dem
Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (IGE) zum Schluss gekommen, dass die
für die neue Amtsperiode frei werdenden Richterstellen vom Profil der neuen
Präsidentin oder des neuen Präsidenten des BPatGer abhängen, so dass das Präsidium
möglichst früh besetzt werden soll. Neben den beiden hauptamtlichen Richterinnen
bzw. Richtern wird das Patentgericht von zahlreichen nebenamtlichen Richterinnen
und Richtern besetzt, die neben juristischen Kenntnissen auch eine technische
Ausbildung haben müssen. Aus den zwei eingegangenen Bewerbungen entschied sich
die GK für jene von Mark Schweizer, der auch als nebenamtlicher Richter am BPatGer
tätig ist. In ihrem Bericht wies die GK darauf hin, dass die aktuelle Hauptbeschäftigung
von Schweizer als Anwalt mit sich bringen werde, dass er im kommenden Jahr für
bestimmte Fälle in den Ausstand treten müsse. Dennoch sei er langfristig insbesondere
im Hinblick auf die Verteidigung des BPatGer auf internationaler Ebene der beste
Kandidat. Dieser Meinung schloss sich die Vereinigte Bundesversammlung in der
Sommersession 2017 an: Der Name Schweizer stand auf 184 der 187 eingelangten
Wahlzettel. Drei blieben leer. 42
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Die Wahl der Mitglieder der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
liegt seit 2011 in der Verantwortung der Vereinigten Bundesversammlung. Weil François
A. Bernath per 30. September 2017 seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, musste das
Parlament dieser Verantwortung bei der Ersatzwahl eines Mitglieds der AB-BA
nachkommen. Bernath ist in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt.
Weil zwei der sieben Mitglieder der AB-BA diese Funktion inne haben müssen – zwei
Mitglieder müssen Richterin oder Richter des Bundes- oder des Bundesstrafgerichts
sein und drei Mitglieder dürfen als Fachpersonen weder einem eidgenössischen
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Gericht angehören noch in ein Anwaltsregister eingetragen sein – suchte die GK eine
Anwältin oder einen Anwalt. Von den 15 eingegangenen Bewerbungen entschied sich die
Kommission für Tamara Erez, die sie entsprechend zur Wahl vorschlug. Parteipolitische
Überlegungen spielen – anders als bei Richterwahlen – für die Wahl der Mitglieder der
AB-BA keine Rolle. Die GK begründete ihren Entscheid mit der Eignung und den
sprachlichen Fähigkeiten. Tamara Erez ist italienischer Muttersprache und beherrscht
zwei weitere Landessprachen. Zudem verfüge sie über eine starke Persönlichkeit – so
die Kommission. 
Am Schluss der Herbstession entsprach die Vereinigte Bundesversammlung der
Empfehlung der GK und wählte Tamara Erez mit 207 von 214 Stimmen. 6 Stimmzettel
blieben leer und auf einem stand ein anderer Name als Erez. 43

Die GK empfahl im Herbst 2017, alle 34 sich erneut zur Verfügung stellenden
Bundespatentgerichtsmitglieder für die Amtsperiode 2018 bis 2023 zu bestätigen. Weil
sich vier Personen der Wiederwahl der Mitglieder des Bundespatentgerichts nicht
mehr stellen wollten, mussten zusätzlich vier Neuwahlen stattfinden. Das
Bundespatentgericht muss aus Richterinnen und Richtern mit juristischer sowie mit
technischer Ausbildung zusammengesetzt sein, wovon zwei hauptamtlich und die
restlichen nebenamtlich angestellt werden. Schon in der Sommersession 2017 war Mark
Schweizer zum hauptamtlichen Richter und zum Präsidenten berufen worden. Seine
Stelle als nebenamtlicher Richter mit juristischer Ausbildung wurde entsprechend
ebenfalls frei. Die GK entschied sich, Lara Dorigo Slongo, Andri Hess und Stefan Kohler
als nebenamtliche Mitglieder des Bundespatentgerichts mit juristischer Ausbildung
sowie Lorenzo Parrini und Michael Andreas Störzbach als nebenamtliche Richter mit
technischer Ausbildung zu empfehlen. 
Die Vereinigte Bundesversammlung folgte am Ende der Herbstsession 2017 allen
Empfehlungen. Der neben Schweizer zweite hauptamtliche Richter – Tobias Bremi –
wurde mit 207 von 215 eingelangten Wahlzetteln bestätigt (8 blieben leer). Die 33 zur
Wiederwahl stehenden Richterinnen und Richter wurden auf einer Gesamtliste gewählt.
Die 207 wählenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier hatten lediglich die
Möglichkeit, einzelne Namen aus der Liste zu streichen. Die Stimmenzahl der einzelnen
Mitglieder des Bundespatentgerichts schwankte zwischen 196 und 199. Schliesslich
wurden auch die neu zu wählenden Lara Dorigo Slongo (mit 208 von 215 ausgeteilten
Wahlzetteln), Andri Hess (209), Stefan Kohler (198), Lorenzo Parrini (208) und Michael
Andreas Störzbach (210) ohne Probleme gewählt.
Damit verschob sich das Verhältnis von juristisch und technisch ausgebildeten
nebenamtlichen Richterinnen und Richtern allerdings leicht, was die GK dazu erwog,
zwei weitere Stellen für nebenamtliche Richterstellen mit technischer Ausbildung
auszuschreiben. 44

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2017
MARC BÜHLMANN

Alle zwei Jahre muss die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl des Präsidiums und
des Vizepräsidiums des Bundesstrafgerichts antreten. Das Präsidium ist aus dem Kreis
der ordentlichen Richter zu bestimmen, wobei die Wiederwahl einmal möglich ist. Für
die Amtszeit 2018/2019 war diese Möglichkeit ausgeschöpft, so dass der ehemalige
Vizepräsident Tito Ponti zur Wahl zum Präsidenten vorgeschlagen wurde und neu
Giuseppe Muschietti Vizepräsident werden sollte. Der bisherige Präsident, Daniel Kipfer
Fasciati, hatte das Amt vier Jahre inne gehabt. 
Die Wahlen Ende der Herbstsession 2017 waren unbestritten. Ponti wurde mit 207 von
207 gültigen Stimmen gewählt. Sechs der 213 eingelangten Wahlzettel waren leer
geblieben. Die Wahl von Muschietti erfolgte mit 205 von 205 gültigen Stimmen (8 leere
Wahlzettel). 45
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Mit 183 von 183 gültigen Stimmen (6 der 190 eingelangten Wahlzettel blieben leer und
einer war ungültig) wurde in der Wintersession Stefan Heimgartner für den Rest der
Amtsperiode 2015 bis 2018 als Ersatz für den zurücktretenden Giorgio Bomio als
Strafrichter in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Ein
Mitglied der AB-BA muss dem Bundesstrafgericht angehören. Heimgartner, der der CVP
angehört – Bomio gehört der SP an – war im Juni 2016 zum Strafrichter gewählt worden.
Die Wahl durch die Vereinigte Bundesversammlung war entsprechend unbestritten. 46
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Um das Bundespatentgericht für die neue Amtsperiode 2018 bis 2023 voll zu besetzen,
fehlten noch zwei nebenamtliche Richterinnen oder Richter mit technischer
Ausbildung. Die Besetzung dieser Funktion hatte sich bisher als eher schwierig
erwiesen. Dies zeigte sich auch bei der aktuellen Ausschreibung: Es gingen nämlich
lediglich drei Bewerbungen ein. Da alle drei Personen aber Patentanwälte und
ausgebildete Chemiker sind und über die fachlichen Qualifikationen verfügen,
entschied sich die GK, gleich alle drei zur Wahl als nebenamtliche Mitglieder des
Bundespatentgerichts zu empfehlen. Damit könne dem Gericht nicht nur mehr
Spielraum geboten, sondern auch die Problematik der Interessenkonflikte reduziert
werden. Artikel 8 Absatz 2 des Patentgerichtsgesetzes sehe lediglich eine ausreichende
Zahl nebenamtlicher Richterinnen oder Richter vor. Die Zahl sei also nicht begrenzt –
so die Begründung der GK. Es würden damit auch keine Mehrkosten entstehen, weil
nebenamtliche Richterinnen und Richter nach Auftrag entschädigt würden. Weil kein
parteipolitischer Verteilschlüssel berücksichtigt werden müsse, handle es sich hier
auch nicht um einen parteilichen Entscheid.  
Die Bundesversammlung folgte dieser Argumentation und wählte in der Wintersession
2017 Michael Kaufmann (mit 184 von 191 eingelangten Wahlzetteln;  7 blieben leer), Frank
Schager (184) und Diego Vergani (183) zu neuen nebenamtlichen Bundespatentrichtern.
Damit war das Bundespatentgericht für die neue Amtsperiode komplett. 47

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2017
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Verschiedene Ereignisse nährten in den vergangenen Jahren eine verstärkte Diskussion
um die Unabhängigkeit der Schweizer Judikative. Zum einen hatte die SVP bei der
Bestätigungswahl der Richterinnen und Richter am Bundesgericht im Jahr 2014 vier
sich zur Wiederwahl stellenden Kandidierenden – zwei SP-, einem CVP- und einem GP-
Richter –, die ein aus Sicht der Volkspartei umstrittenes Urteil zum Verhältnis zwischen
Völker- und Landesrecht gefällt hatten, ihre Stimme versagt. Auch die Linke strafte bei
derselben Wahl wohl einen SVP-Richter mit Stimmenthaltung ab, worauf zumindest die
Stimmenzahl hinzuweisen schien. Zum anderen nimmt die mediale Berichterstattung
über Gerichtsurteile zunehmend die Parteizugehörigkeit der Richterinnen und Richter
in den Fokus. Insbesondere die Weltwoche wetterte gegen die «Richter, die ihre
Weltanschauungen über den Volkswillen stellen», oder kritisierte unter dem Titel
«Entfremdete Richter» «rote und grüne Bundesverwaltungsrichter», die Asylpolitik
betrieben und das Dublin-System für die Schweiz lahm legten. Sie sah sich gar einen
«Staatsstreich auf Samtpfoten» anbahnen. Der Tages-Anzeiger untersuchte rund
30'000 Urteile zu Asylbeschwerden am Bundesverwaltungsgericht und fand heraus,
dass Richterinnen und Richter der Grünen (21%) und der SP (20.9%) jede fünfte
Beschwerde guthiessen, die Richterinnen und Richter der SVP im Schnitt hingegen nur
13.1 Prozent. Für mediale Aufmerksamkeit sorgte zudem der kurz vor ihrer Wahl zur
Bundesrichterin erfolgte Parteieintritt von Margit Moser-Szeless in die SVP, der «vorab
aus beruflichen Gründen» erfolgt sei (Luzerner Zeitung), weil in der Schweiz nur
Richterin oder Richter werden kann, wer einer Partei angehört. Und schliesslich
weckten auch die Diskussionen um die Besetzung der Posten im Supreme Court in den
USA das Interesse an den Richterwahlen in der Schweiz.    

Wie funktioniert dann aber das System Schweiz, das vom amtierenden
Bundesgerichtspräsidenten Gilbert Kolly in einem Interview mit der NZZ als «singulär in
Europa» bezeichnet wurde? In demokratischen Rechtsstaaten werden Mitglieder der
Judikative entweder auf der Basis ihrer fachlichen Qualifikation oder in einer
demokratischen Wahl bestimmt. Während die meisten Länder eine Kombination beider
Elemente vorsehen, ist es in der Schweiz laut Verfassung praktisch ausschliesslich die
Wahl, die entscheidend ist. Bundesrichter kann werden, wer die Schweizer
Staatsbürgerschaft inne hat und mindestens 18 Jahre alt und mündig ist. Faktisch
werden allerdings praktisch ausschliesslich Personen mit einem Rechtsstudium
berücksichtigt, die einer Partei angehören. Die Betonung des demokratischen Prinzips
will, dass die Wahlbevölkerung, auf nationaler Ebene vermittelt durch das Parlament,
auch die Judikative wählt. Aus dieser Perspektive scheint es sinnvoll, dass die
Richtergremien nach Parteienproporz verteilt werden, also möglichst ein Abbild der
(wählenden) Gesellschaft darstellen. Damit wird auch ein gewisser Meinungspluralismus
in der Judikative sichergestellt. Das System weist aber auch Schwächen auf, auf die mit
zunehmender Diskussion verwiesen wurde. Vordringliche Frage war dabei, ob ein
Richter oder eine Richterin bei einem Urteil, bei dem doch fachliche Überlegungen
leitend sein sollten, Parteienvertretung sein dürfe. Freilich wurde mit Verweis auf die
lange Tradition dieses Systems auch darauf hingewiesen, dass die Parteizugehörigkeit
mit der Zeit meist keine Rolle mehr spiele – die Richterinnen und Richter seien keine
Statthalter der Parteien, meinte etwa der Präsident der Richtervereinigung, Roy Garré
dazu. Aber der Umstand, dass Richterinnen und Richter nicht wie in anderen Ländern
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auf Lebenszeit gewählt würden, sondern sich regelmässigen Wiederwahlen stellen
müssten, könne die verlangte Unabhängigkeit negativ beeinflussen – so Garré. Dazu
kommt, dass die Parteien von «ihren» Mitgliedern, die ein judikatives Amt inne haben,
sogenannte Partei- oder Mandatssteuern einziehen. Dies – so die Kritikerinnen und
Kritiker des Systems – sei wohl auch der Grund, weshalb sich am System kaum etwas
ändern werde. Eine weitere Kritik an der Berufung in der Schweiz ist, dass die fachliche
Qualifikation in den Hintergrund rückt. Weil bei der Auswahl der Kandidierenden bei
Vakanzen der Parteienproporz im Vordergrund steht, haben nicht nur qualifizierte
parteilose Kandidierende, sondern auch Kandidierende, die Parteien angehören, die
beim entsprechenden Gericht übervertreten sind, keine Chance, gewählt zu werden.
Nicht selten komme es deshalb vor wichtigen Vakanzen gar zu Parteiwechseln, wussten
verschiedene Medien zu berichten. 

In der Diskussion wurden verschiedene Reformvorschläge eingebracht; etwa eine
Mischform zwischen Parlamentswahl und Bestimmung eines Teils der Richterinnen und
Richter durch Vorschlag durch das Bundesgericht oder eine Wahl auf Lebenszeit bzw.
bis zum Pensionsalter. Ein strenges Assessment der Kandidierenden könnte den
Vorwurf der mangelnden Qualifikation mindern – ein Vorschlag, der mindestens
teilweise durch die Gründung einer parlamentarischen Gerichtskommission, die für die
Sichtung von Bewerbungen verantwortlich ist, bereits zu Beginn des Jahrtausends im
Rahmen der Totalrevision der Bundesrechtspflege umgesetzt worden war. Erinnert
wurde in den Diskussionen aber auch daran, dass ein apolitisches Gericht gar nicht
möglich und deshalb eine proportionale Vertretung verschiedener Weltanschauungen
gar nicht so nachteilig sei. «Richten ist menschlich», fasste die Wochenzeitung diese
Ansicht zusammen. Bei der Skepsis gegen Richter mit Parteibuch schwinge immer auch
die utopische Sehnsucht nach einem «rein vernunftgetriebenen Funktionieren des
Rechtsstaats mit. 

Mitte März 2017 schaltete sich dann auch die Staatengruppe des Europarats gegen
Korruption (GRECO) in die Diskussion ein. Eine der zwölf Empfehlungen, welche die
Gruppe der Schweiz als Prävention gegen Korruption abgab, war die Schaffung von
Voraussetzungen, damit auch parteiunabhängige Juristinnen und Juristen an ein
eidgenössisches Gericht gewählt werden können. Auch die Parteisteuer widerspreche
dem Grundsatz der Unabhängigkeit. 

Die Diskussionen kulminierten schliesslich in der Lancierung der «Justiz-Initiative», mit
der eine «Entpolitisierung» der Richterwahlen anstrebt werde, wie ein Komiteemitglied
Ende 2017 der NZZ verriet. 48

In der Frühjahrssession hatte die Vereinigte Bundesversammlung zwei nebenamtliche
Richterinnen bzw. Richter für das Bundesgericht zu wählen. Die zurücktretenden Luisa
Gianella (cvp) und Alexander Brunner (sp) wurden mit Sonja Koch (svp) und Beata
Wasser-Keller (svp) ersetzt. 
Die Suche nach neuen Mitgliedern am Bundesgericht hatte sich als nicht ganz einfach
erwiesen. In einer ersten Runde, als erst eine Vakanz bekannt war, trafen lediglich drei
Bewerbungen ein, die allerdings die Anforderungen (Hauptsprache Französisch,
Fachgebiet Strafrecht und Zugehörigkeit zu SVP, GP oder BDP) nicht erfüllten. In einer
zweiten Runde – jetzt waren beide Vakanzen ausgeschrieben worden – bewarben sich
zwar 20 Personen (darunter 6 Frauen), auch jetzt gab es aber keine Bewerbung, die alle
Bedingungen erfüllt hätte. Die GK empfahl deshalb zwei deutschsprachige
Strafrechtlerinnen, wollte aber die in der Zwischenzeit bereits bekannt gewordene
erneute Vakanz – Cornelia Stamm-Hurter (svp) hatte, nachdem sie in die Regierung des
Kantons Schaffhausen gewählt worden war ihren Rücktritt per 1. April 2018 eingereicht
– mit einer französischsprachigen Person ersetzen. Die von der GK empfohlenen Koch
und Wasser-Keller gehören beide der SVP an, die vor der Besetzung mit -1.72 Stellen am
stärksten untervertreten war. Die Grünen (-1 Stelle), die BDP (-0.62 Stellen) oder die
CVP (-0.32 Stellen) dürften bei der nächsten Wahl berücksichtigt werden. 
Weshalb Beata Wasser-Keller im gleichen Wahlumgang von 205 gültigen Stimmen mit
187 rund 20 Stimmen weniger erhielt als Sonja Koch (204 Stimmen), wird ein Geheimnis
der Vereinigten Bundesversammlung bleiben. 49
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Mit 206 von 208 eingelangten Stimmen – 2 Wahlzettel waren leer geblieben – wurde
Cornel Borbély in der Frühjahrssession 2018 von der Vereinigten Bundesversammlung
zum neuen Mitglied der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Die
Neuwahl eines Mitglieds der AB-BA war nötig geworden, weil Veronica Hälg-Büchi per
31. März 2018 ihren Rücktritt eingereicht hatte. Gesucht war entsprechend ein in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt oder eine eingetragene Anwältin. Zwei
der sieben Mitglieder der AB-BA müssen diese Qualifikation haben; daneben besteht
die Aufsichtsbehörde aus einer Richterin oder einem Richter des Bundesgerichtes,
einer Richterin oder einem Richter des Bundesstrafgerichtes sowie drei Fachpersonen.
Borbély setzte sich gegen sieben andere Bewerber durch, Bewerberinnen hatten sich
keine gemeldet. 50
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Sind Richterinnen und Richter unabhängig und unparteiisch, wenn sie einer Partei
angehören und dieser Rückerstattungen in die Parteikasse leisten müssen? Diese Frage
wurde von der Greco, der Staatengruppe gegen Korruption, hinsichtlich eines 2017
veröffentlichten kritischen Berichts zur Schweiz verneint. In der Tat gilt in der Schweiz
für die eidgenössischen Gerichte ein Parteienproporz. Wer also Bundesrichterin oder
Bundesrichter werden möchte, sollte wenn möglich jener Partei angehören, die am
entsprechenden Gericht gerade untervertreten ist. Freilich stehe die Kompetenz bei
der Wahl einer Richterin oder eines Richters an vorderster Stelle, aber keiner Partei
anzugehören, sei ein Handicap, gab der amtierende Präsident der GK, Jean-Paul
Gschwind (cvp, JU), zu Protokoll. Kritisiert wurde aber von der Greco vor allem auch,
dass die nationalen Gerichtsmitglieder den Parteien eine sogenannte Mandatssteuer
entrichten müssen, deren Höhe je nach Partei unterschiedlich ausfällt – dies zeigte
eine Studie von Giuliano Racioppi, Verwaltungsrichter am kantonalen Gericht in
Graubünden. Laut Studie bezahlt etwa ein Bundesrichter der Grünliberalen CHF 26'000
in die Parteikasse. Bei der SP beträgt dieser Betrag CHF 20'000 und bei den Grünen
CHF 13'000. Die SVP verlangt CHF 7'000 und die CVP CHF 6'000. Am wenigsten müssen
die Richterinnen und Richter der FDP und der BDP entrichten, nämlich pro Jahr CHF
3'000. Racioppi kam zum Schluss, dass diese Beiträge die richterliche Unabhängigkeit
verletzten. Auch die Amtsperiode von 6 Jahren, nach welcher die Gerichtspersonen in
ihrem Amt von der Vereinigten Bundesversammlung erneut bestätigt werden müssen,
gilt nicht als Faktor einer starken judikativen Unabhängigkeit.
Mit Hilfe der eidgenössischen Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und
Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» wollte ein Bürgerkomitee mit dem
Industriellen Adrian Gasser an der Spitze – gemäss Bilanz einer der reichsten 300
Schweizer – dieser «Überpolitisierung der Judikative» (Le Temps 16.5.18) Einhalt
gebieten. Die Anfang Mai 2018 von der Bundeskanzlei vorgeprüfte Initiative fordert
dafür verschiedene Elemente: Die Wahlkompetenz soll nicht mehr beim Parlament,
sondern bei einer vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission liegen. Diese
Kommission bestimmt, welche für ein Richteramt kandidierenden Personen die nötigen
objektiven Kriterien (professionelle und personelle Eignung) aufweisen. Aus dem Topf
dieser Personen werden alsdann die Richterinnen und Richter per Losverfahren
bestimmt. Damit – so die Initianten – würde verhindert, dass die Parteizugehörigkeit
eine Rolle spielt oder dass Parteigebundenheit innerhalb der Expertenkommission auf
die Wahl einen Einfluss haben könnte. Wer ausgelost wird, bleibt bis zu seiner
Pensionierung im Amt. Damit die Sprachgruppen repräsentiert werden und die
Gerichte jeweils über genügend verschiedene muttersprachliche Richterinnen und
Richter verfügen, soll zudem eine Sprachquote festgelegt werden. 
Die Initianten gaben in Medieninterviews zu Protokoll, dass dem Volk das Vertrauen in
die Justiz fehle, weil sich die obersten Richter in einem dichten Beziehungs- und
Abhängigkeitsgeflecht befänden. In den Medien wurde vor allem die Idee des
Losverfahrens und die Rolle des Initianten Adrian Gasser diskutiert, der selber jahrelang
juristische Kämpfe gegen Gewerkschaften und Journalisten ausgefochten habe und die
Finanzierung der Unterschriftensammlung im Alleingang übernehme. In den
Printmedien kamen auch einzelne Mitglieder der GK zu Wort, die am gleichen Tag Mitte
Mai eine Sitzung abhielt, an dem die Initiative offiziell lanciert wurde. Die Initiative sei
zu radikal, fand Matthias Aebischer (sp, BE), stosse aber Diskussionen um wunde Punkte
im Wahlsystem der Judikative an, was auch Beat Walti (fdp, ZH) als positiv betrachtete.
Weil auch die Judikative die verschiedenen Strömungen der Gesellschaft
repräsentieren sollte, sei das bestehende Verfahren das am meisten geeignete,
äusserte Didier Berberat (sp, NE) seine Bedenken. Als «völligen Blödsinn» bezeichnete
hingegen Beat Rieder (cvp, VS) die Idee des Losverfahrens und auch für Christian
Lüscher (fdp, GE) war die Initiative mehr Zirkus als Politik. 51
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In der Sommersession schritt die Vereinigte Bundesversammlung zu einer erneuten
Ersatzwahl am Bundesgericht. Weil die GK bei der letzten Besetzung von zwei
nebenamtlichen Richterstellen auf Schwierigkeiten gestossen war – die Bewerbungen
entsprachen nicht den gestellten Anforderungen, da entweder die Muttersprache, die
fachliche Ausrichtung oder die Parteizugehörigkeit nicht passte – wurden die
Bedingungen für die neue Stelle angepasst. Bei der Ausschreibung wurde auf die
Nennung der Parteizugehörigkeit und der Fachrichtung verzichtet. Gesucht wurde eine
vielseitige Person mit Fachkenntnissen im öffentlichen Recht und französischer
Muttersprache – die Sprache sollte zentrale Bedingung bleiben. Aus den 5
Bewerberinnen und 11 Bewerbern entschied sich die GK für Aileen Truttmann, die
künftig das Amt einer nebenamtlichen Richterin am Bundesgericht ausüben wird. Zwar
sei Truttmann Mitglied der FDP, also einer Partei, die am Bundesgericht momentan
leicht übervertreten sei, da sie aber die ideale Besetzung für die Stelle sei, empfehle sie
die Kommission trotzdem. 
Die Bundesversammlung kam dieser Empfehlung nach und wählte Truttmann mit 196
von 201 eingelangten Stimmen; 5 Wahlzettel waren leer geblieben. 52

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht war auch die Schaffung
einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht (BStGer) beschlossen worden, die mit
zwei ordentlichen und maximal zehn nebenamtlichen Richterinnen und Richtern
besetzt werden soll. Ebendiese Neubesetzung stand mit der Wahl der Mitglieder der
neuen Berufungskammer in der Sommersession 2018 auf der Traktandenliste der
Vereinigten Bundesversammlung. Die GK erachtete es nach Rücksprache mit dem
BStGer als sinnvoll, die ordentlichen Richterstellen mit drei Teilzeitpensen zu besetzen,
um garantieren zu können, dass alle drei Amtssprachen vertreten sind. Allerdings
fanden sich unter den 62 Bewerbungen (davon waren 24 von Frauen) nur  deutsch-
bzw. italienischsprachige Kandidierende, die sich für die ordentlichen Richterstellen als
geeignet erwiesen. Die GK empfahl deshalb Andrea Blum (svp) als deutschsprachige, mit
einem 80-Prozent-Pensum ausgestattete sowie Claudia Solcà (cvp) als
italienischsprachige, mit einem 50-Prozent-Pensum ausgestattete ordentliche
Richterin. Die Stelle für ein französischsprachiges ordentliches Gerichtsmitglied blieb
vakant und wurde mit einem 60- bis 70-Prozent-Pensum erneut ausgeschrieben. Die
prozentuale Begrenzung ergab sich aus dem Umstand, dass insgesamt nicht mehr als
zwei Vollzeitstellen besetzt werden durften. Auf die Sprachverteilung wurde auch bei
der Auswahl der nebenamtlichen Richterinnen und Richter geachtet: Die GK empfahl
fünf deutschsprachige (Tom Frischknecht, sp; Beatrice Kolvodouris Janett, fdp; Barbara
Loppacher, sp; Marcia Stucki, svp und Petra Venetz, cvp), drei französischsprachige
(Frédérique Bütikofer Repond, cvp; Jean-Paul Ros, sp und Jean-Marc Verniory, cvp)
und ein italienischsprachiges (Rosa Maria Cappa, fdp) nebenamtliches Gerichtsmitglied.

Die beiden ordentlichen Richterinnen erhielten 192 (Blum) bzw. 187 (Solcà) von 199
gültigen Stimmen. Bei den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, die gemeinsam
gewählt wurden, erhielten die SP-Mitglieder etwas weniger Stimmen (187 bis 189) als die
restlichen Kandidatinnen und Kandidaten (192 bis 199 Stimmen), übersprangen aber das
absolute Mehr (101 Stimmen) ebenfalls problemlos. 53
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Zwar erfolgte die Gesamterneuerungswahl des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer)
bereits in der Frühjahrssession, allerdings musste auch noch das Präsidium bestimmt
und eine Nachfolge für die zurückgetretene Franziska Schneider (gp) gewählt werden.
Die Gerichtskommission empfahl, Marianne Ryter (sp) – die bisherige Vizepräsidentin –
zur Präsidentin und Vito Valenti (fdp) zum Vizepräsidenten zu wählen. Auf die
Ausschreibung für die Nachfolge Schneider – gesucht wurde für eine 90%-Stelle in der
Abteilung III eine Richterin oder ein Richter mit französischer Muttersprache – meldete
sich einzig Caroline Gehring (cvp). Weil sie voll und ganz dem Anforderungsprofil
entspreche und zudem den Frauenanteil erhöhe, empfehle die GK die Kandidatin,
obwohl sie der im BVGer eher übervertretenen CVP angehöre. 
Die Vereinigte Bundesversammlung schritt in der Sommersession zur Tat: Die neue
Präsidentin Marianne Ryter erhielt 191 von 192 gültigen Stimmen – 8 der 200
eingelangten Wahlzettel waren leer eingegeben worden – und Vito Valentino wurde mit
199 von 199 gültigen Stimmen (2 leer bei 201 eingelangten) zum Vizepräsidenten gewählt.
Der Name Caroline Gehring stand auf 194 von 194 gültigen Wahlzetteln; deren 7 blieben
bei 201 eingelangten Zetteln leer. 54
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In der Herbstsession 2018 wählte die Vereinigte Bundesversammlung bei einer
Ersatzwahl ans Bundesgericht Giuseppe Muschietti mit 170 von 172 gültigen Stimmen
zum ordentlichen Bundesrichter. Die Wahl war nötig geworden, weil Ivo Eusebio (cvp)
altersbedingt per Ende 2018 aus dem Amt ausschied. Die Gerichtskommission (GK)
hatte bei der Stellenausschreibung eine erfahrene Juristin oder einen erfahrenen
Juristen mit italienischer Muttersprache gesucht und Bewerbungen von zwei Frauen
und neun Männern erhalten. Die Wahl fiel schliesslich auf den amtierenden
Bundesstrafrichter Muschietti, der aus dem Kanton Tessin stammt und der FDP
angehört. Damit könne – so die GK – die Sprachen- und Geschlechtervertretung
unverändert gehalten und die Untervertretung der FDP am Bundesgericht verbessert
werden. Obwohl alle Fraktionen die Empfehlung gutgeheissen hatten, fanden sich unter
den 204 eingegangenen Wahlzetteln 32 leere. 55
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Am Ende der Herbstsession 2018 stand für die Vereinigte Bundesversammlung noch
eine Wahl ans Bundesverwaltungsgericht an. Da Andrea Berger-Fehr (svp) per Ende
September 2018 ihren Rücktritt eingereicht hatte, gab es in der Abteilung V – zuständig
für Geschäfte aus dem Gebiet des Asylrechts – des BVGer eine Vakanz. Hauptsprache
des neuen Mitglieds sollte Deutsch sein, allerdings hatte das St. Galler Gericht den
Wunsch geäussert, dass das neue Mitglied auch einige Fälle in italienischer Sprache
bearbeiten können sollte. Mit dem Rücktritt von Berger-Fehr war die SVP am BVGer
untervertreten. Lorenz Noli (svp), der von der GK zur Wahl vorgeschlagen wurde, erfüllte
die sprachlichen Anforderungen (Deutsch und Italienisch) und gehört der SVP an.
Zudem – so die GK in ihrem Bericht – sei er als ehemaliger Gerichtsschreiber der
Abteilung III mit den internen Abläufen vertraut und kenne sich als «Fachspezialist
Aufenthalt» beim Staatssekretariat für Migration im Migrationsrecht gut aus. Mit 199 von
207 eingelangten Wahlzetteln (8 wurden leer eingelegt) wurde Noli gewählt. 56
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DATUM: 26.09.2018
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Seit 2010 wählt das Parlament nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch die
Aufsichtsbehörde für die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Eine Gesamterneuerung für die
Amtsdauer 2019–2022 wurde in der Herbstsession von der Vereinigten
Bundesversammlung vorgenommen. Die AB-BA besteht aus sieben Mitgliedern: Das
Bundesgericht und das Bundesstrafgericht stellen je eine Vertreterin oder einen
Vertreter, hinzu kommen zwei in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene
Anwältinnen oder Anwälte und drei Fachpersonen, die weder in einem Anwaltsregister
eingetragen noch an einem eidgenössischen Gericht tätig sein dürfen. Sechs der sieben
amtierenden Mitglieder stellten sich zur Wiederwahl. Einzig Niklaus Oberholzer, der
Vertreter des Bundesgerichts, stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Seinen Platz wollte
Bundesrichterin Alexia Heine einnehmen. Die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder
und die Neuwahl von Heine wurde von der GK empfohlen und von allen Fraktionen
unterstützt. 
Bei der Wiederwahl schafften alle Bisherigen das absolute Mehr problemlos: Stefan
Heimgartner als Vertreter des BStGer (205 Stimmen), Tamara Erez (205 Stimmen) und
Cornel Borbély (204 Stimmen) als Anwältin bzw. Anwalt sowie die Fachpersonen Isabelle
Augsburger-Bucheli (205 Stimmen) und Rolf Grädel (204 Stimmen) standen alle beinahe
auf allen der 206 eingelangten Wahlzettel. Einzig Hanspeter Uster, die dritte
Fachperson, erhielt lediglich 177 Stimmen. Dies dürfte vielleicht damit
zusammenhängen, dass der ehemalige Zuger Regierungsrat damals der Sozialistisch-
Grünen Alternative angehört hatte und von der Ratsrechten nicht gewählt wurde.
Vielleicht waren dann die 15 leeren Stimmen bei der Ergänzungswahl von Alexa Heine,
die der SVP angehört,– ihr Name stand auf 183 der 198 eingelangten Wahlzettel –, als
Retourkutsche zu verstehen. 57
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Die Wiederwahl des Präsidiums und des Vizepräsidiums des Bundesgerichts in der
Wintersession 2018 war eine reine Formsache. Für die Periode 2019-2020 bestätigte
die Vereinigte Bundesversammlung Ulrich Meyer (sp) als Präsidenten und Martha
Niquille (cvp) als Vizepräsidentin. Beide wurden mit 160 von 160 gültigen Stimmen
gewählt. Sieben der 167 eingelangten Wahlzettel – ausgeteilt worden waren deren 168 –
blieben jeweils leer. 58
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Mit 159 von 159 gültigen Stimmen – von den 168 ausgeteilten waren ein Wahlzettel nicht
eingegeben und 8 leer eingelegt worden – wurde Susanne Genner als Richterin mit
Hauptsprache Deutsch in die Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) des
Bundesverwaltungsgerichts gewählt. Die Wahl war nötig geworden, weil ihr Vorgänger
Philippe Weissenberger im Amt verstorben war. Genner, die sich gegen zwei
Mitbewerberinnen und einen Mitbewerber durchsetzte, gehört wie ihr Vorgänger der SP
an, jener Partei also, die am BVGer zum Zeitpunkt der Wahl untervertreten war. 59
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Zur Wahl eines nebenamtlichen Richters ans Bundesstrafgericht empfahl die GK
Adrian Urwyler (cvp). Weil Andrea Blum (svp) und Claudia Solcà (cvp) zu ordentlichen
Richterinnen an der neuen Berufungskammer des BStGer gewählt worden waren,
mussten zwei der drei Stellen für nebenamtliche Richterinnen oder Richter neu besetzt
werden und zwar je eine mit einer Person deutscher bzw. italienischer Muttersprache.
Da es für die Stelle des italienischen Amtes keine genügend qualifizierten Bewerbungen
gegeben hatte, entschied die GK, lediglich die Stelle mit Hauptsprache Deutsch zu
besetzen und für die andere Stelle eine erneute Ausschreibung vorzunehmen. Adrian
Urwyler erfülle alle Voraussetzungen für diese deutschsprachige Stelle, erklärte die GK.
Nicht zuletzt sei er Mitglied der CVP, einer der am BStGer untervertretenen Parteien.
Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Urwyler mit 163 von 167 eingelangten
Wahlzetteln (4 blieben leer) für den Rest der Amtsperiode 2016 bis 2021. 60
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Ende 2018 veröffentlichte die Sonntagszeitung eine Analyse von rund 79'000
Bundesgerichtsurteilen, in der sie die Zusammensetzung des Bundesgerichtes
hinsichtlich des Geschlechts untersuchte. Die Zahlen zeigten, dass nur bei 48 Prozent
aller Urteile mindestens eine Richterin vertreten war. In 88 Prozent aller Urteile war
mindestens ein Richter vertreten. Mehr als die Hälfte aller Urteile am Bundesgericht,
das Ende 2018 aus 14 Bundesrichterinnen und 24 Bundesrichtern bestand, wurde also
von einem Mann oder einem rein männlichen Richtergremium aus drei oder fünf
Bundesrichtern gefällt. Auffällig war die Ungleichverteilung der Geschlechter zwischen
den einzelnen Abteilungen. So sassen in der ersten zivilrechtlichen Abteilung lediglich
Frauen, während die erste öffentlich-rechtliche Abteilung nur von Männern besetzt
war. Zentral für die Bildung der Gremien sind einzig die fachlichen und sprachlichen
Kenntnisse, nicht aber die Parteizugehörigkeit oder eben das Geschlecht. 
Die Zeitung zitierte zudem zwei Studien mit Resultaten zu Unterschieden in
Gerichtsurteilen zwischen Richterinnen und Richtern. In einer Studie aus der Schweiz
konnten keine Differenzen zwischen den Geschlechtern gefunden werden. Wichtiger
sei die individuelle Sozialisierung der oder des Richtenden. Eine Studie aus Kanada
hingegen zeigte, dass Richterinnen in gemischten Gremien mit ihrem Urteil häufiger in
der Minderheit sind und ergo anders urteilten als ihre männlichen Kollegen. Immerhin
habe man in der Schweiz zumindest bei Straftaten gegen die sexuelle Integrität das
Recht, eine Gerichtsperson des eigenen Geschlechts zu beantragen, obwohl laut
Berichten von Anwältinnen und Anwälten sowie Strafrechtlern Richterinnen bei
Sexualdelikten strenger urteilen würden als ihre männlichen Kollegen, weil sie «die
Erzählungen der meist weiblichen Opfer eher in Zweifel ziehen», so die
Sonntagszeitung, 

Die Vereinigung «Juristinnen Schweiz» forderte, dass das Geschlecht bei der Wahl von
Richterinnen und Richtern eine grössere Rolle spielen soll. Ein Problem sei dabei
allerdings das Wahlverfahren, das die Parteizugehörigkeit zu stark beachte. Es gäbe
zwar viele Frauen zur Auswahl – an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten seien die
Studentinnen in der Überzahl –, weil diese in Parteien aber weniger gut vernetzt seien,
würden sie nicht gleich stark berücksichtigt wie Männer. 61

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.12.2018
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2019 hatte die Vereinigte Bundesversammlung eine Ersatzwahl
des Präsidiums des Bundesstrafgerichts vorzunehmen. Diese war aus zweierlei
Gründen besonders: Erstens würden die von der Gerichtskommission (GK)
vorgeschlagenen Stephan Blättler (Präsident; svp, ZH) und Sylvia Frei (Vizepräsidentin;
svp, TG/ZH) lediglich für neun Monate, also bis zum Abschluss der regulären
Amtsperiode Ende 2019, gewählt. Dies, weil der amtierende Präsident Tito Ponti (fdp, TI)
per 30. Juni 2019 zurücktreten wollte und der 2017 gewählte Vizepräsident Giuseppe
Muschietti (fdp, TI) in der Herbstsession 2018 ans Bundesgericht gewählt worden war.
Der zweite Grund betraf die Partei der beiden neu zu Wählenden: Die Zugehörigkeit
beider Kandidierenden zur SVP stellte insofern ein Problem dar, als dadurch die
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Verwaltungskommission des BStGer lediglich aus deutschsprachigen Mitgliedern der
SVP bestünde. Neben Frei und Blättler sässe nämlich auch Andrea Blum (svp, LU) im
Leitungsorgan. Die Kommission betonte, dass sie keineswegs an den Kompetenzen der
drei Personen zweifle und es schwierig sei, ein Dreiergremium ausgewogen zu
besetzen. In einem föderalen System müsse das Prinzip der angemessenen Vertretung
aber eingehalten werden. Aus diesem Grund dürfe diese «einseitige Wahl» nur eine
Übergangslösung sein, die nur aufgrund der Ausnahmesituation akzeptiert werde. Die
Empfehlung wurde von allen Fraktionen, mit Ausnahme der grünen Fraktion,
gutgeheissen – womit sich wohl zumindest ein Teil der 23 leeren Wahlzettel erklären
lassen, die neben den 186 gültigen eingereicht worden waren. Während Blättler 185
Stimmen erhielt – eine Stimme fiel auf Diverse – stand der Name Frei auf allen 186
Wahlzetteln. 62

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht hatte das Parlament im
März 2017 eine Berufungskammer am Bundesstrafgericht geschaffen. Da sich gezeigt
hatte, dass die zwei Vollzeitstellen, die mittels Teilpensen dreier Richterinnen oder
Richtern mit Muttersprache deutsch, französisch und italienisch besetzt werden
sollten, nicht ausreichten bzw. die französischsprachige Stelle Mangels geeigneter
Bewerbungen gar nicht besetzt werden konnte, hatten die Räte in der wohl am
schnellsten erledigten parlamentarischen Initiative aller Zeiten in der Wintersession
2018 eine weitere Vollzeitstelle geschaffen. Damit war der Weg frei für die Besetzung
der Berufungskammer durch ein französischsprachiges Mitglied. Diesmal gingen
immerhin fünf Bewerbungen ein, von denen sich die GK für Olivier Thormann (fdp)
entschied. Die Kommission begründete ihre Wahl mit der fachlichen und sprachlichen
Eignung Thormanns sowie seinem Geschlecht, seiner Herkunft und seiner
Parteizugehörigkeit. Das Dreiergremium bestehe nun aus einem Westschweizer FDP-
Mann, einer SVP-Vertreterin aus dem Kanton Luzern (Andrea Blum) sowie einer Tessiner
CVP-Vertreterin (Claudia Solcà). In der Presse fand die Wahl Thormanns Erwähnung,
weil er als Chef der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der Bundesanwaltschaft Ende
2018 freigestellt worden war. Der Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung wurde damals
zwar entkräftet, Thormann kehrte allerdings nicht mehr in seine Funktion zurück. Dieser
Umstand könnte eine Erklärung für die 36 leeren Wahlzettel sein, die bei dieser Wahl
ans Bundesstrafgericht neben den 164 gültigen – alle mit einem Thormann-Votum –
eingelegt wurden. 63
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Nach dem Rücktritt von Tito Ponti aus dem Bundesstrafgericht per Ende Juni 2019
musste ein Ersatz bestimmt werden. Die GK erhielt acht Bewerbungen und entschied
sich für Fiorenza Bergomi, die nicht nur italienischer Muttersprache ist, sondern auch –
wie Ponti – der FDP angehört, womit der Parteienproporz gewahrt blieb. Mit der Wahl
der Tessinerin – die Bundesversammlung gab ihr 196 von 205 gültigen Stimmen – zur
ordentlichen Richterin ans Bundesstrafgericht erhöhte sich zudem der Frauenanteil
leicht, blieb aber nach wie vor unter einem Drittel. 64
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In der Herbstsession 2018 hatte die Vereinigte Bundesversammlung Giuseppe
Muschietti (fdp) ans Bundesgericht gewählt. Damit war eine Stelle für einen
ordentlichen Richter oder eine ordentliche Richterin am Bundesstrafgericht vakant
geworden, die in der Frühjahrssession 2019 neu besetzt wurde. Die GK hatte sich aus
vier Bewerbungen für David Bouverat entschieden. Bouverat ist französischer
Muttersprache und wird sein Amt in der Straf- und Beschwerdekammer des BStGer
antreten. Darüber hinaus gehört er der SVP an, also jener Partei, die am
Bundesstrafgericht untervertreten ist. Die 200 der 205 gültigen Stimmen
widerspiegelten, dass die Fraktionen mit der Empfehlung der GK einverstanden
waren. 65
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In der letzten Woche der Sommersession 2019 stand für die Vereinigte
Bundesversammlung die Wahl der stellvertretenden Bundesanwälte an, da die
Amtsperiode mit Jahresschluss zu Ende gehen würde. Die Bisherigen, Ruedi Montanari
und Jacques Rayroud, stellten sich für die neue Amtsperiode 2020 bis 2023 wieder zur
Wahl. Eigentlich hätte gleichzeitig auch die Bestätigung des amtierenden
Bundesanwaltes Michael Lauber durchgeführt werden sollen. Da gegen diesen aber ein
Disziplinarverfahren eingeleitet worden war, hatte die AB-BA empfohlen, dessen Wahl
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zu verschieben. Die GK entschied sich sodann einstimmig, die beiden Stellvertreter,
gegen die weder von den beiden GPK noch von der FinDel Beanstandungen vorgebracht
worden waren, in der Sommersession zur Bestätigung zu empfehlen, die allfällige
Wiederwahl Laubers aber auf den Herbst zu verschieben.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier folgten der Empfehlung und wählten die
beiden Stellvertreter mit 207 von 233 Stimmen. 24 Stimmzettel wurden leer
eingegeben. 66

Die Wahlen von Richterinnen und Richtern ans Bundesgericht werfen in der Regel
keine hohen Wellen. Das Prozedere verläuft jeweils gleich: Ein vakanter Posten wird
ausgeschrieben, die GK lädt Bewerberinnen und Bewerber ein und wählt dann jene
Person aus, die sich nicht nur fachlich eignet, sondern auch hinsichtlich Geschlecht,
Sprache und insbesondere Parteienzugehörigkeit in den einzelnen eidgenössischen
Gerichten am meisten Proportionalität herstellt. Praktisch immer heissen alle
Fraktionen die Empfehlung der GK gut, was die Wahl durch die Vereinigte
Bundesversammlung schliesslich fast zu einer Alibiübung verkommen lässt. Auch wenn
einzelne Parlamentsmitglieder angehenden Richterinnen und Richtern ab und zu ihre
Stimme verweigern – die Anzahl leerer Stimmen ist jeweils ein Indiz dafür, dass die
Kandidatin oder der Kandidat nicht allen Parteien genehm zu sein scheint, wobei
aufgrund des Stimmgeheimnisses freilich nicht klar wird, aus welchen Fraktionen die
Proteste effektiv stammen –, kommt es praktisch nie vor, dass die von der GK
vorgeschlagenen Kandidierenden das absolute Mehr nicht schon in der ersten Runde
deutlich übertreffen.
Der Ersatzwahl für die zurücktretenden Bundesrichter Peter Karlen (svp) und Jean-
Maurice Frésard (sp) gingen nun aber medial begleitete Diskussionen voraus, die das
Potenzial hatten, diese Routine zu gefährden. Stein des Anstosses war die Empfehlung
der GK für die deutschsprachige Vakanz: Obwohl die SVP am Bundesgericht die am
stärksten untervertretene Partei war (-2.43 Stellen), entschied sich die Kommission für
Julia Hänni, die der CVP angehört. Die GK begründete diesen Entscheid nicht nur mit
der besten Bewerbung, sondern auch mit dem geringen Frauenanteil (vor der Wahl bei
38.9 Prozent) und mit dem Umstand, dass die CVP die am zweitstärksten
untervertretene Partei sei (-0.64 Stellen). Gleich drei Fraktionen, nämlich die SVP, die
FDP und die BDP, sprachen sich gegen diese Empfehlung aus und planten, die vakante
Stelle mit einem SVP-Richter zu besetzen. Sie portierten den Berner Verwaltungsrichter
Thomas Müller (svp). Die Empfehlung der GK für den Kandidaten französischer
Muttersprache, Bernard Abrecht (sp), war unbestritten. 
Die Medien wussten zu berichten, dass der Entscheid für Hänni in der GK mittels
Stichentscheid des Präsidenten gefallen sei. Die Wahl sei deshalb brisant, weil die
Nachfolgerin oder der Nachfolger Karlens potenziell in der Zweiten öffentlich-
rechtlichen Abteilung eingesetzt werden könnte. In dieser Kammer werden etwa Urteile
zum Ausländerrecht und zu den Beziehungen zur EU, aber auch zum Verhältnis
zwischen Völker- und Landesrecht gefällt. Zudem gehörten zwei der sechs Mitglieder in
dieser Kammer bereits der SVP an. Mit einem dritten Mitglied wären die SVP-Richter
also wohl sehr häufig in der Mehrheit, weil das Gremium zu dritt oder zu fünft
entscheidet. Freilich ist die Zuweisung neuer Richterinnen und Richter zu den
einzelnen Kammern Sache des Bundesgerichts selber. Verschiedene
Parlamentsmitglieder wollten aber kein Risiko eingehen – die Medien berichteten, dass
einige Abgeordnete argwöhnten, die SVP wolle nach dem Scheitern ihrer
Selbstbestimmungsinitiative die wichtige Kammer kurzerhand kapern. Einigen stiess in
der Diskussion zudem sauer auf, dass neben dem Parteienschacher das
Gleichstellungsargument zu kurz komme. Am Tag des Frauenstreiks habe sich die NZZ
gegen eine bestens qualifizierte Frau ausgesprochen, monierte etwa Ruth Humbel (cvp,
AG) via soziale Medien. 
Der SVP-Kandidat Müller sorgte dann mit einem Verzicht auf die Kandidatur dafür, dass
es Mitte Juni nicht zu einer Kampfwahl für den Posten am Bundesgericht kam. In den
Medien wurde kolportiert, dass SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) bei den
anderen Parteien nicht genügend Unterstützung gefunden habe und dass Müller sich
die Wahlchancen für künftige Richterwahlen – bereits im Herbst mussten vier weitere
Vakanzen besetzt werden – habe intakt halten wollen. 
Kurz vor dem Wahlakt verlangte Aeschi das Wort und rechnete vor, dass die
Untervertretung einer Partei am Bundesgericht – statt über 11.5 verfüge die Volkspartei
nun noch lediglich über neun Stellen – seit Einführung der Gerichtskommission im Jahr
2003 noch nie so krass gewesen sei. Von den neun Bundesgerichtsmitgliedern der SVP
seien vier Frauen, weshalb man die Partei auch nicht als «Frauenverhindererin»
bezeichnen könne. Die SVP sei nicht immer glücklich gewesen mit vorgeschlagenen
Richterinnen und Richtern von Mitte-Links, sie habe aber den Parteienproporz stets
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mitgetragen. Er warnte vor einem «parteipolitischen Hickhack» im Vorfeld von
Richterwahlen, wenn die Repräsentativität in der Judikative nicht mehr gewährleistet
werde. Zugleich wies er darauf hin, dass sich ihr «absolut ausgewiesener, bestens
qualifizierte Kandidat» Thomas Müller aufgrund des Drucks der anderen Parteien für
die Wahl nicht zur Verfügung stelle. Für die CVP-Fraktion ergriff Leo Müller (cvp, LU)
ebenfalls das Wort und wies darauf hin, dass Parteienproporz auch über längere
Zeiträume eingehalten werden könne. Die Gerichtskommission benötige Spielraum, um
auch andere Kriterien wie eben Geschlecht oder Sprache berücksichtigen zu können. 
Auch bei dieser Wahl schafften die Kandidierenden den Sprung nach Lausanne
schliesslich bereits im ersten Wahlgang. Von den 233 eingelangten Wahlzetteln wurden
aber dennoch deren 60 leer eingelegt und 17 Stimmen entfielen auf Diverse. Julia Hänni
wurde schliesslich mit 151 Stimmen gewählt. Der Name des eigentlich unbestrittenen
Bernard fand sich auf 157 Stimmzetteln.
Nach der Wahl erhob die SVP lauthals Anspruch auf zwei der besagten vier frei
werdenden Posten, von denen je zwei von Angehörigen der SP bzw. der GP besetzt
waren. Insbesondere die GP sei mit zwei Stellen übervertreten, betonte die SVP. 67

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung einer geeigneten Person habe sie
der Parteienzugehörigkeit eine geringere Bedeutung beigemessen als üblich, gab die GK
in ihrem Bericht zur Empfehlung von Monica Galliker (cvp) für das Amt einer
nebenamtlichen Richterin am Bundesstrafgericht zu Protokoll. Die Ersatzwahl am
Bundesstrafgericht war nötig geworden, weil Claudia Solcà (cvp) als ordentliche
Richterin in die neue Berufungskammer des BStGer gewählt worden war. Die Suche
nach einer Person italienischer Muttersprache habe sich schwierig gestaltet, so dass
die leichte Übervertretung der CVP bei den nebenamtlichen Gerichtspersonen (+0.48
Stellen) in Kauf genommen worden sei. Die in Horw (LU) wohnhafte Tessinerin habe die
GK aber durch ihre Entschlossenheit, ihre Motivation und ihre Sozialkompetenz
überzeugt. 
Die 24 leeren Stimmen bei der Wahl in der Sommersession 2019, die sich unter den
total 233 eingelangten Wahlzetteln befanden, dürfen wohl als stiller Protest gegen die
Nichtberücksichtigung des Parteienproporzes gedeutet werden, könnten aber auch
Auswirkung des Vorgängergeschäfts sein, in dem es zu einer recht umstrittenen Wahl
ans Bundesgericht gekommen war. 68

WAHLGESCHÄFT
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Gleich vier Richterstellen mussten bei Ersatzwahlen für das Bundesgericht in der
Herbstsession 2019 besetzt werden. Kathrin Klett (sp), Thomas Merkli (gp), Niklaus
Oberholzer (sp) und Brigitte Pfiffner (gp) wollten per Ende 2019 von ihrem Amt
zurücktreten. Die GK hatte deshalb vier Stellen für deutschsprachige ordentliche
Richterinnen oder Richter ausgeschrieben, wobei je eine Position an der Ersten bzw.
Zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung und zwei Stellen an der Strafrechtlichen
Abteilung zu besetzen waren. Da die SP und die SVP die am Bundesgericht am stärksten
untervertretenen Parteien waren (SP um 1.5 Stellen, SVP um 2.43 Stellen), entschied
sich die Kommission aus 31 Bewerbungen, darunter sieben von Frauen, für drei
Mitglieder der SVP (Sonja Koch, Beatrice van de Graaf und Thomas Müller) sowie ein SP-
Mitglied (Michael Beusch). Die vier wurden in globo gewählt. 69
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Mitte September 2019 verfügte die Bundeskanzlei, dass die Justiz-Initiative mit 130'100
gültigen Unterschriften zustande gekommen sei. Bereits Ende Mai hatte die
Urheberschaft, ein Komitee rund um den Unternehmer Adrian Gasser bekannt gegeben,
genügend Unterschriften gesammelt zu haben, sie aber erst im August einreichen zu
wollen. Die Frist wäre offiziell noch bis zum 15. November gelaufen. 
Die Initiative will die Judikative weniger abhängig vom Parlament machen. Richterinnen
und Richter sollen nicht mehr aufgrund von Parteienproporz von der Vereinigten
Bundesversammlung gewählt, sondern nach einem Eignungsverfahren per Los bestimmt
werden. 
Kritiker der Initiative wendeten sich nicht nur gegen das Losverfahren, das nicht der
demokratischen Tradition der Schweiz entspreche, sondern auch gegen die implizit mit
dem Begehren verknüpfte Idee, dass Richterinnen und Richter «politische Eunuchen»
seien – so etwa die Weltwoche. Mit der Abwendung vom System des Parteienproporzes
bestehe die Gefahr, dass sich Richterinnen und Richter noch stärker von der
Öffentlichkeit abschotteten. Ob man das wolle oder nicht, Gerichtsvorsitzende
verfügten über politischen Einfluss, weshalb es richtig sei, alle weltanschaulichen
Ansichten an den eidgenössischen Gerichten möglichst angemessen einzubinden. Dass
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Richterwahlen aber auch im alten System durchaus umstritten sind, zeigten etwa die
Diskussionen um die Kritik der SVP an einem ihrer Bundesrichter und die umstrittene
Wahl einer CVP-Richterin ans Bundesgericht – so der Tages-Anzeiger. Auch wenn die
Initiative wohl zu radikal sei: Eine Reform des Systems, etwa im Hinblick auf die
umstrittenen Parteisteuern, welche Richterinnen und Richter ihren Parteien abzugeben
hätten, oder auch hinsichtlich der Wiederwahl, der sich einmal gewählte Richterinnen
und Richter regelmässig stellen müssten, müsse aber durchaus besprochen werden –
befand die Zeitung «Le Temps». In den Medien wurde zudem diskutiert, dass Gasser –
laut St. Galler Tagblatt einer der «300 Reichsten des Landes» – wohl rund eine Million
Franken in die Unterschriftensammlung investiert habe. 
Ende November nahm der Bundesrat zur Initiative Stellung. Er lehne sie ohne
Gegenvorschlag oder Gegenentwurf ab und werde dies in seiner Botschaft begründen.
Gewisse Fragen, die mit dem Begehren aufgebracht werden, sollten aber losgelöst von
der Initiative «diskutiert und nötigenfalls angegangen» werden, so die Landesregierung
in ihrer Medienmitteilung. 70

Im Spätherbst 2019 reichten die RK-NR (Mo. 19.4377) bzw. die RK-SR (Mo. 19.4391) zwei
gleichlautende Motionen ein, mit denen eine Änderung der
Unvereinbarkeitsbestimmungen am Bundesstrafgericht gefordert wurde. Die bisherige
Unvereinbarkeitsregelung sieht vor, dass nebenamtliche Richterinnen und Richter am
BStGer Dritte an keinem anderen Gericht vertreten dürfen. Die beiden RK sahen diese
Regelung als zu streng an und wollten diese Regel nur noch für das Strafgericht selber
anwenden. Damit erhofften sich die beiden Kommissionen auch, dass mehr
Bewerbungen von Kandidierenden für nebenamtliche Gerichtsposten eingehen, die mit
einer Einschränkung der bestehenden Regeln weiterhin als Anwältinnen oder Anwälte
tätig sein könnten.
Der Bundesrat beantragte ohne inhaltliche Stellungnahme die Annahme der Motion und
im Nationalrat wurde der Vorstoss denn auch stillschweigend angenommen. 71

MOTION
DATUM: 12.12.2019
MARC BÜHLMANN

Die Vereinigte Bundesversammlung hatte in der Wintersession 2019 eine Ersatzwahl
ans Bundesverwaltungsgericht vorzunehmen. Zwar hatte sich das Parlament selber die
Vorgabe gemacht, am BVGer ausscheidende Richterinnen und Richter so lange nicht zu
ersetzen, bis nur noch 65 Vollzeitstellen besetzt sind – um die Zahl hängiger Asylrekurse
abzubauen, hatte die Legislative 2017 eine Aufstockung auf 69 Vollzeitstellen
beschlossen, die nach August 2019 wieder hätten abgebaut werden sollen. Allerdings
zeichnete sich mit aktuellen und angekündigten Rücktritten eine Knappheit an
französischsprachigen Richterinnen und Richtern ab, was Marianne Ryter (sp),
Präsidentin des BVGer, zum Anlass nahm, bei der GK zu insistieren. Diese hiess
entsprechend die Ausschreibung einer Stelle für eine Richterin oder einen Richter mit
französischer Muttersprache trotz eigentlich beschlossenen Anstellungsstopps gut. 
Aus den eingegangenen sechs Bewerbungen entschied sich die GK für Deborah D'Aveni,
die bereits als Gerichtsschreiberin am BVGer tätig ist und der am Verwaltungsgericht
untervertretenen SP angehört. Mit 212 von 234 eingelangten Stimmen wurde D'Aveni
gewählt. 22 Stimmzettel waren leer geblieben. 72
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Aufgrund des Rücktritts von Andreas Brunner (sp) und Bernard Abrechts (sp) Wahl zum
ordentlichen Richter ans Bundesgericht im Sommer 2019, wurde in der Wintersession
2019 die Wahl zweier nebenamtlicher Gerichtspersonen ans Bundesgericht nötig. Es
bestand Bedarf an zwei Personen mit französischer Muttersprache und Kenntnissen im
Zivilrecht. Die GK empfahl Sarah Bechaalany und Yann Hofmann zur Wahl. 
Mit 28 Jahren wurde Bechaalany mit 199 von 234 eingelangten Stimmzetteln (4 wurden
leer eingereicht und auf 31 standen andere Namen) zur jüngsten Bundesrichterin aller
Zeiten gewählt. Weil sie der am BGer untervertretenen grünen Partei angehört,
kommentierte die Sonntagszeitung, dass die grüne Welle nach den Wahlen nun auch die
Judikative erreicht habe. Nicht nur die GP, sondern auch die CVP war am BGer
untervertreten, wogegen die Kandidatur von Hofmann wirken sollte, der den
Christdemokraten angehört und dessen Name auf 230 von 234 eingelangten
Wahlzetteln stand (4 leere Wahlzettel). 73
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Mit dem Ordnungsantrag der Sozialdemokratischen Fraktion, die Wahl des Präsidiums
und des Vizepräsidiums am Bundesstrafgericht zu verschieben, wurden Richterwahlen
nach der umstrittenen Ersatzwahl ans Bundesgericht im Sommer bereits zum zweiten
Mal im Jahr 2019 entgegen der normalen Routine zu einem stark debattierten Geschäft.
Die Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen – mit Ausnahme der GLP-Fraktion –
meldeten sich vor der Abstimmung über den Ordnungsantrag der SP-Fraktion zu Wort.
Zwei Elemente wurden in den Voten hervorgehoben: Erstens wurde kritisiert, dass
sowohl die für die Wahl zur BStGer-Präsidentin vorgeschlagene aktuelle Vizepräsidentin
Sylvia Frei als auch der für die Wahl zum BStGer-Vizepräsidenten vorgeschlagene
aktuelle Präsident Stephan Blättler der SVP angehören, und zweitens stiess man sich
daran, dass beide deutschsprachig waren. Bereits bei ihrer ausserordentlichen Wahl zu
Präsident und Vizepräsidentin in der Frühjahrssession 2019 hatten diese beiden
Umstände zu reden gegeben und die GK hatte damals betont, dass dies nur eine
vorübergehende Lösung sein könne. Nun habe aber das BStGer mit grosser Mehrheit (16
der 19 anwesenden Richterinnen und Richter) der GK den Antrag gestellt, das damals
gewählte Präsidium für die Amtsperiode 2020-2021 zu bestätigen, so die GK in ihrem
Bericht. Im Dreiergremium werde zudem mit Olivier Thormann ab 2020 ein
französischsprachiges FDP-Mitglied sitzen – mit Andrea Blum fand sich aktuell ein
drittes deutschsprachiges SVP-Mitglied im Gerichtspräsidium. Die GK bedauere zwar
«ausserordentlich», dass das Gericht nicht auf ihre Kritik bezüglich einer zu einseitigen
Auswahl eingegangen sei. In Anbetracht der starken Gerichtsmehrheit, die den Antrag
stütze, und weil es keine anderen Kandidaturen gebe, schlage sie Frei und Blättler
trotzdem zur Wahl vor. Die Nichtberücksichtigung der Mehrsprachigkeit und die
einseitige Parteivertretung wurde von allen Fraktionssprecherinnen und -sprechern –
mit Ausnahme von Thomas Aeschi (svp, ZG) – angeprangert. Zu reden gab freilich noch
ein zweites Element. Tags zuvor war nämlich in der Aargauer Zeitung über einen
«Sittenzerfall in Bellinzona» berichtet worden. Die Gerichtsleitung des
Bundesstrafgerichts leiste einer «Privilegien- und Günstlingswirtschaft» Vorschub,
gegen die sich niemand zu wehren traue. Die «Dominanz einer Partei, der SVP», habe
dafür gesorgt, dass die Gewaltenteilung nicht mehr eingehalten würde. Die Zeitung
zitierte einen Kritiker mit folgenden Worten: «Wir machen uns ernsthaft Sorgen um die
Institution. Die Unabhängigkeit des Gerichts ist nicht mehr gegeben.» Eben diese Sorge
um die Institution wurde auch in den Fraktionsvoten zum Ausdruck gebracht. Während
die einen dafür plädierten, den Problemen vor der Wahl nachgehen zu müssen und
diese deshalb verschieben zu wollen, warnten die anderen davor, das BStGer bei einer
Verschiebung führungslos zu lassen. Das Prozedere rund um den Ordnungsantrag führte
dazu, dass die Wahlen noch stärker in die Länge gezogen wurden, mussten doch die
Ständerätinnen und -räte, die für die Vereinigte Bundesversammlung jeweils an der
Rückwand des Nationalratssaals Platz nehmen, einzeln durch Zuruf Stellung nehmen,
während die Nationalrätinnen und -räte elektronisch abstimmen konnten. Den
Ordnungsantrag der SP-Fraktion unterstützten 94 vorwiegend links-grüne Mitglieder (14
aus dem Ständerat und 80 aus dem Nationalrat), dagegen sprachen sich 140 Mitglieder
(30 aus dem Ständerat und 110 aus dem Nationalrat) aus. 
Bei der anschliessenden Wahl fielen dann die zahlreichen leeren Stimmen auf. Sylvia
Frei wurde mit 117 von 234 eingelangten Stimmen gewählt, wobei deren 116 leer blieben
und 1 ungültig war. Auf Stephan Blättler entfielen 119 von 120 gültigen Stimmen. Bei ihm
waren von den 234 eingelangten Stimmzetteln 114 leer geblieben und einer enthielt
einen anderen Namen. In den Medien wurde kommentiert, dass die Vorkommnisse in
Bellinzona nun wohl genauer unter die Lupe genommen würden. 74
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Les règlements de l'armée ont été adaptés afin de supprimer l'inaptitude au service
militaire pour les personnes transsexuelles.  La conseillère fédérale Viola Amherd a
indiqué avoir pris des mesures pour qu'elles ne soient plus discriminées dès 2020. 75
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Pour les personnes ne se reconnaissant pas dans les catégories "femme" ou "homme",
la conseillère nationale Arslan (Basta!, BS) propose au Conseil fédéral de se pencher sur
l'inscription d'un troisième sexe à l'état civil, voire une absence de mention. Si le
postulat a été accueilli positivement par le Conseil fédéral, il a été combattu par le
député Nidegger (udc, GE) et a donc été renvoyé.

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

Sibel Arslan a défendu devant le Conseil national son postulat visant l'inscription d'un
troisième sexe à l'état civil. Elle a d'abord souligné la nécessité d'une telle inscription –
ou de la suppression de toute inscription de genre – pour deux catégories de
personnes. Premièrement, les personnes intersexes, à savoir les enfants dont les
organes sexuels ne sont à la naissance pas clairement féminins ou masculins. L'usage
pour ces enfants est très souvent une intervention chirurgicale précoce, les attribuant
à un genre arbitraire, ce qui peut avoir pour conséquence un mal-être plus tard dans
leur vie, et ce dès l'adolescence. La deuxième catégorie regroupe les personnes qui ne
se reconnaissent pas psychologiquement dans leur sexe biologique. Les troubles
psychologiques liés au genre sont souvent mal compris par les personnes cisgenres
(c'est-à-dire celles dont le sexe biologique correspond au genre ressenti
personnellement) et la mesure proposée par la députée Arslan permettrait un premier
pas vers la prise en compte de ces minorités dans le code civil. La Bâloise ajoute que
cette démarche n'est pas une première mondiale, de nombreux pays dont l'Australie, le
Canada, l'Inde, le Pakistan et l'Allemagne ayant adopté des mesures similaires. De plus,
le postulat a été signé par des parlementaires de tout le spectre politique, à l'exception
de l'UDC. 
Le député Nidegger a pris la parole pour l'opposition. Il a évoqué le danger de
l'indifférenciation, dont il estime qu'elle peut prétériter au développement et à
l'équilibre des personnes. Il recommande donc de rejeter le postulat, pour le bien des
personnes transgenres et intersexes, qui ne seraient ainsi pas incitées à rester dans un
entre-deux. 109 voix ont plébiscité le postulat. 77 s'y sont opposées, dont la quasi-
totalité de l'UDC (à l'exception d'une voix pour et d'une abstention), une partie du PLR,
du PDC et un conseiller PBD. Cinq personnes se sont abstenues (1 UDC, 2 PLR et 2
PDC). 76

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
SOPHIE GUIGNARD

Un des premiers pas vers la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 a été
franchi lors des assises féministes romandes en juin 2018. Un groupe d'environ 120
femmes, issues des milieux syndical, politique, culturel ou simplement de la société
civile ont réagi aux mobilisations internationales (manifestations contre l'interdiction
de l'avortement en Pologne, contre les violences sexistes en Argentine, Women's march
contre le président Trump aux USA, grèves féministes en Espagne et mouvement
#metoo) et ont voulu apporter leur pierre à l'édifice. Le renvoi en commission de
l'article sur l'égalité par le Conseil des Etats a également joué le rôle de déclencheur.

Le choix de la date du 14 juin se situe dans la lignée historique des mobilisations
féministes en Suisse. Le 14 juin 1981, dix ans après l'obtention du droit de vote pour les
femmes, le principe d'égalité était entériné dans la Constitution. Or, comme trop peu
de progrès ont été constatés, une grève des femmes nationale a été lancée par l'Union
syndicale suisse, exactement dix ans plus tard. En ce 14 juin 1991, plus de 500'000
femmes ont manifesté, faisant grève, pour celles qui le pouvaient, du travail, qu'il soit
domestique ou salarié. Des balais et serpillières étaient suspendus aux fenêtres, les
maîtresses d'écoles et travailleuses de crèche sont descendues dans la rue avec les
enfants, une grève de la consommation a été revendiquée. La revendication principale
de 1991 était l'ancrage dans la loi de l'article constitutionnel sur l'égalité. S'ensuivait une
série de revendications tournant principalement autour du travail (égalité salariale,
places de crèches à prix accessible, interdiction du travail de nuit pour tou-te-s,
formation continue, etc.) et des violences (protection contre le harcèlement et les abus
sexuels au  travail et dans la vie privée). La loi demandée a été votée en 1995, et depuis,
quelques victoires pour la cause des femmes ont été obtenues: légalisation de
l'avortement en 2002 et congé maternité en 2005.
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Pour les organisatrices de la grève de 2019, ce n'est de loin pas suffisant. Un nouveau
manifeste a été rédigé, comprenant une vingtaine de revendications. Le thème du
travail y est encore présent, avec des revendications comme celles de l'arrêt de la
discrimination, de la valorisation du travail domestique et de care, ainsi que des rentes
qui permettent de vivre dignement. La question des violences fait également écho aux
demandes de 1991, avec des revendications pour une prise au sérieux plus importante
des victimes de viol ou d'abus. Le manifeste de 2019 se distingue de son prédécesseur
par une prise en compte plus importante de l'intersectionnalité, comme en témoigne
l'astérisque accolé au mot «femme*» dans les communications relatives à la grève. Cet
astérisque signifie que le terme «femme*» s'applique ici à tou-te-s, à l'exception des
hommes cisgenre. Ainsi, les personnes trans, queer ou intersexe sont représentées par
le mouvement. Ce souci des personnes qui sont traditionnellement peu représentées
dans le débat public s'illustre par un nombre important de revendications. Le manifeste
exige la fin des discriminations pour les personnes LGBTQIA+ et une éducation plus
importante aux choix en termes de genre et de sexualité. Les femmes* non suisses ou
sans titre de séjour légal sont également représentées dans le manifeste, puisque ce
dernier réclame la fin des discriminations racistes, la prise en compte du travail fourni
par les femmes* sans papiers et la reconnaissance des violences sexistes et de genre
comme motif d'asile. Un nombre important de revendications s'attaque aux
stéréotypes de genre, demandant une formation des personnes travaillant dans les
écoles sur ces questions. De même, une éducation sexuelle qui aborde également la vie
affective et sexuelle, le plaisir, et spécialement le plaisir féminin ainsi que les variétés
d'orientation sexuelles et de genre doit, selon le manifeste être dispensée dans les
écoles par des spécialistes de la santé sexuelle. Un appel à une société moins
autoritaire, plus ouverte, plus horizontale, en définitive, moins patriarcale, clôt le
manifeste.

Le mouvement pour la grève féministe et des femmes* 2019 se compose de plus d'une
vingtaine de collectifs locaux et de nombreux groupes informels qui ont pour but
d'animer la journée du 14 juin. Les séances d'organisation et de coordination de la
grève étaient non mixtes, pour permettre aux femmes* de mener elles-mêmes leur
lutte. Les hommes sont les bienvenus pour apporter leur aide, en soutien. Cette
décision a été à la source de nombreuses critiques, mais a été maintenue, car il est
selon les organisatrices crucial pour les femmes* de s'emparer de la parole à cette
occasion, leurs voix n'étant que trop peu entendues le reste du temps. Plusieurs
collectifs d'hommes solidaires ont d'ailleurs vu le jour, ces messieurs se proposant de
remplacer au travail les femmes* qui ne pourraient sinon pas participer ou alors de
s'occuper des garderies prévues sur les sites des différentes manifestations le jour J.

L'appel à la grève a été formellement lancé le 10 mars, lors des assises féministes qui
ont suivi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars 2019. 77

A l'occasion de la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019, la présidente du
Conseil national Marina Carobbio Guscetti (ps, TI) a souhaité marquer le coup. Elle a
proposé au bureau du Parlement de faire une grève éclair de 15 minutes, à 11h, le 14
juin. Sa proposition a été acceptée tacitement à l'unanimité par les membres du
bureau, mais combattue par une motion d'ordre Glarner (udc, AG). Ce dernier a profité
de son temps de tribune pour traiter les grévistes de «femmes frustrées qui n'ont pas
eu ce qu'elles voulaient dans la vie». Sa véhémente tirade n'a convaincu que 53
membres (2 ont voté contre et 2 se sont abstenu) de son parti et deux élus PLR. L'UDC
s'est montrée dès le départ opposée à la grève. Sa section féminine romande a
toutefois prévu une action, controversée, pour ce jour-là. Les femmes UDC organisent
en effet un banquet dont les bénéfices seront reversés à des associations anti-
avortement. 78

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.06.2019
SOPHIE GUIGNARD
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Die eingeleitete Öffnung der PdA für neue Ideen und Themen wurde mit der Lancierung
der Volksinitiative «Frauen und Männer» konkretisiert. Diese verlangt eine
Quotenregelung von maximal 60% des gleichen Geschlechts für alle politischen
Behörden mit fünf oder mehr Mitgliedern. Gleichzeitig hat die Partei eine zweite
Initiative, «Gleiche Rechte in der Sozialversicherung», lanciert. Diese fordert die
Durchsetzung des Gleichheitsartikels in den Sozialwerken. 79

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.09.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Am 1. Dezember 2018 wurde Pierre-Yves Maillard zum neuen Präsidenten des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes gewählt. Maillard setzte sich mit 115 Stimmen
gegen Nationalrätin Barbara Gysi (sp, SG) durch, die 82 Stimmen erhielt. Bereits im
September hatten sowohl Marina Carobbio (sp, TI) als auch Mathias Reynard (sp, VS) ihre
Kandidaturen zurückgezogen.
Mit dem Entscheid der Delegierten ging auch eine Debatte zu Ende, die seit der
Rücktrittsverkündigung Rechsteiners im März angedauert hatte. Viele Delegierte
wünschten sich nun, nachdem Rechsteiner das Amt zwanzig Jahre ausgeübt hatte, eine
Frau an der Spitze des SGB. Der Wahlkampf zwischen Gysi und Maillard, insbesondere
die Diskussion um die Gleichstellungsfrage, wurde landesweit in der Tagespresse
aufgegriffen – ganz im Zeichen des diesjährig abgehaltenen Frauenstreiks. Zwar
unterschieden sich die politischen Profile Gysis und Maillards kaum, wie die WOZ
festhielt, doch verkörpere Maillard eine «vergangene Epoche, in der in den
gewerkschaftlich organisierten Branchen fast ausschliesslich Männer arbeiteten»,
während die Zukunft aber weiblicher sein müsse. Gysi verfolgte mit der Wahl denn auch
das Ziel, sich vermehrt gegen arbeitnehmerische Missstände wie eine schlechte
Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder tiefe Frauenlöhne einzusetzen, wie sie
gegenüber dem St. Galler Tagblatt im September bekannt gab. Zudem sei die knapp
eingehaltene Mindestquote von einem Drittel Frauen in den Leitungsgremien des SGB
zu tief angesetzt und es gelte, vermehrt Frauen für eine Mitgliedschaft in einer
Gewerkschaft anzuwerben – besonders im Hinblick auf den Mitgliederschwund, mit
welchem die Gewerkschaften zu kämpfen hätten. Für ihre Anliegen, so das Tagblatt
weiter, spüre die St. Gallerin aus allen Landesteilen Rückhalt, doch erhalte sie diesen
nicht nur aufgrund der Gleichstellungsanliegen: Sie könne auf eine jahrelange Tätigkeit
im Nationalrat zurückblicken und sei seit 1989 gewerkschaftlich aktiv.
Ihre Niederlage im Dezember begründete die Presse jedoch weder mit ihrem
Geschlecht noch mit ihrer Herkunft – auch Rechsteiner ist St. Galler –, sondern mit
dem Umstand, dass Maillard als Macher bekannt sei. Mit der Einführung eines
dreizehnten Monatslohns sowie fünf Wochen Ferien für alle Arbeitnehmenden wolle
Maillard realisierbare Projekte anpacken. Gysi habe indes auch die Einführung einer
Viertagewoche in Erwägung gezogen, die, wäre es in der Folge zu einer Abstimmung
kommen, an der Urne wohl gescheitert wäre, wie die Presse prognostizierte. Auch die
NZZ porträtierte Maillard als Macher, indem sie den Wahlerfolg damit begründete, dass
es ihm als Regierungsrat der Waadt gelungen sei, aus einem «rechten Kanton» einen
Kanton mit einer «linksdominierten Regierung» zu machen. Höhere Kinderzulagen,
Prämienverbilligungen und Ergänzungsleistungen für Alleinerziehende seien in der Folge
im Kanton auf Akzeptanz gestossen. Ausschlaggebend sei ferner gewesen, dass Maillard
als Streikführer und Funktionär des SMUV mehr «gewerkschaftlicher Stallgeruch»
angehaftet habe als Gysi. 
Die grösste Herausforderung für den neuen SGB-Präsidenten, da war sich die
Tagespresse einig, werde indes sein, den Lohnschutz der Bilateralen erfolgreich im
Rahmenvertrag mit der EU unterzubringen. 80
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